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GENDARMERIE 
UND DIE WEIS SE KOHLE 

Von Prov. Gendarm JOSEF OBERHUBER 
Gendarmerieposlenkommando Huben, Osttirol 

Wenn man 1heute unser,e heimatlichen Berge durch
streift, so stö�t man immer wieder auf verlassene Bergwerke 
und eingefallene, v,erschüttete Stollen. Sie und viele alte 
Berichte 'künden uns von dem ,einstigen Reichtum an wert
vollen Bodenschätzen der Alpenländer. Von buntem Sagen-

J.;,tos: P,·ov. Gen da,,-m ller'111"ich .\loser 

Eingang des Stollens, durch den sich das Wasser 

in den Speicher ergießen wird. 

Unlallserhebung. An dieser Maschine erlill ein Arbeiter eine schwere 

Verletzung. Der Hauptpolier gibt Auskunft. 

Aujiial1111en ·des ]{ alserbach

Jiraftwerkes -in Osttirol 

gwt umwoben leuchtet bis in unsere Tage herübe·r ein 
Widerschein des Reichstums und der W-ohlhabenheit unserer 
Vorfahren. 

Wer kennt nicht schon die Erzählung vom „Venediger
männlein", das geheimnisvoll v,on Zeit zu Zeit auft.auchte 
und mit einem kleinen Hammer das Geste•in nach Erz ab
klopfte! Wer es vermochte, ihm ungesehen zu folgen, der 
konnte auf solche Art wohl gar einen Schatz finden und 
brauchte sein Leben lang nicht mehr zu arbeiten. So be
richtet uns eine alte Sage. 

Und heute noch ist der Name des Handelshauses der 
Fugger ein Begr-iff. Sie, di,e Gläubiger v,on mächtigen 
Fürsten, ja sogar des Kaisers waren, b:esa�en Bergwerke in 
den Hohen Tauern, die den Grundstock ihres märchenhaften 
Reichtums bildeten. 

Fast sämtliche Erze wurden in den Alpen geschürft, 
vom wertvollen Eisen angefangen bis zum gleisenden Gold. 
Nach und nach wurde die Ausbeute 1edoch immer geringer 
u(ld wo heute noch der Erzbergbau betrieben wird, ge
schieht dies, mit einer ,einzigen Ausnahme, in unbedeuten
dem Ausma�. 

Lange Materialbahnen überziehen das Baugelände. 

Inzwischen brach das eiserne Zeitalter dar Maschinen 
an. Sie formen das ,heutige Antlitz der Welt in s·o bestim
mender Weise, da� über ihre Bedeutung wohl kein Wort 
zu verlieren ist. Aber Maschinen benötigen zu ihrem Be
triebe KraH. Als Energieträg,er kommt au�er Erdöl ui�d Kohle 
hauptsächlich die Elektrizität in Befr,acht. Und hrer 11.egt 

der springende Punkt, der unsere Berge zu einem neuen 
Quell eines u,nversiegbar-en Schatzes macht. Seit· langem rs: 
E�sen, Kupfer und Zinn verschwunden und das gelbe Gold
blinkt nur mehr ·an sonnigen Tagen feinst v,erteiH im Sande 
mancher Tauernbäche. Doch stotz klingt in neuer Fassung 
ein altes Knappenwort auf: Wir fördern die wei,�e Kohle!

Neues Leben regt sich in den wilden Gebirgstälern 
der Hohen Tauern. An vielen Stellen werden neue Kraft
we,rke geplant und gebaut. Die Arbeit singt ihr packendes

Lied und neues Leben durchpulst da,s stille Land. Und aus 
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aJ.len Richtungen kommen sie he�bei, um das Werk zu be
ginnen. In Ruhe und planvoller Gesetzmä�igkeit soll es 
entstehen, sowohl zum Nutzen des einzelnen als ·auch· der 
Gesamtheit. 

Und ;hier beginnt in Ansehung des Berufszweckes das 
Wirken des Gendarmen. Wird im Bereich eines Gendar
meriekommandos mit dem Bau eines Wasserkiraftwerkes 
begonnen, so erfährt zuerst die Einwohnerzahl eine sprung� 
hafte Zunahme. Die verschiedensten Personen nehmen dau� 
ernd oder auch nur während der Wochentage Aufenthall 
im Rayon. Es beginn,t eine mühsame ,und trockene, den
noch wichtige Kleinarbeit: di,e Erfassung und Evidenzführung 
aller Zugereisten. Jeder einzelne rst zu uberprüfen, ob se1n 
Name nicht etwa in den Fahndungsblättern aufscheint. Dann 
sind die Auskunftsschreiben an die früheren Wohnorte zu 
senden, um Klarheit uber die verschiedenen Elemente zu 
·gewi,nnen, die hier zusammenkommen. Es i•st dies ja die 
einzige Möglichkeit, um sich wenigstens -einen Teil der i'm 
6rnstfall so dringend nöf.igen Personalkenntnis aneignen zu 
können. Von Wichtigkeit ist auch die Fühlungnahme mit 
den Bauleitern und Polieren, um sich deren persönliche 
Unterstützung für eventueM notwendige Amtshandlungen zu 
sichern. 

Ein traur.iges Kapitel bilden di,e Unfälle. Wo gehobelt 
wird, fliie_gen Späne, wi,e es im Sprichwort hei�t. Sicher 
so manche schwere Körperbeschädigung, ja viellekht auch 
manchmal der Tod eines Arbeiters als Folge einer Ver
'kettung unglückseliger Umstände nioht zu vermeiden. Aber 
in den vielen Fällen wi,rd die Fahrlässigkeit des Verletzten 
selbst oder eines anderen als sc:huldtragend zu 
sein. Hier sind die Enh:ebungen ,peinl,ichst genau durch
zuführen, um die Schuldfrage einwandf.rei klären zu können. 
Doch sof.l und kann der Gendarm auf diesem Gebiet auch 
vorbeugend wirken, indem er bei der Abpatr-ouillierung der 
Baustelle seine besondere Aufmerksamkeit der Arbeitsweise 
an den Maschinen .widmet und die Bauleitung zur Abstellung 
der beobachteten Mi�stände veranla�t. Damit wi,rd er ja 
dem vornehmsten Zwecke seines Berufes gerecht: Schützer 
und Helfer der Mitmenschen zu sein! 

Und werrn nach Jahren der Arbeit das Werk 
ist urrd zum ersten Male die stürzenden Wassermassen die 
sfählemen Turbinen ·in ,rasende Umdrehungen versetzen, so 
kann sich auch der Gendarm am Gel,ingen ,ein klein weniq 
mitfreuen. 

Von Prov. Gendarm FRANZ THEUER, Eisenstadt 

�elkes 'f:aub (reibt in :Alleen, 
'I)Ürl' steht das 'eebüsch am 'Rain, 
3\uf den �eldern lieg! der CJ'Cebel 
:J.\ls ·wollt 9\Uel'5eelen sein. -

:J.\ch, det• Sommer ist gestorben, 
'f:ängsf wm-d er zu 'erab gebracht, 
9:fnd de,· �ind mit wilden Stößen 
'3.feult du1·cl1 die CJ'Covembernadtf. 
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DIE 

Au�er dem schmuck dastehenden -Gebäude des Landes
gendarmeriekommandos mit dem her-�lich angelegten Garten, 
scheint es wohl nichts Neues zu geben. 0 doch! Wer mit 

· offenen Augen richtig sehen gelernt hat, bemerkt bei de•r 
Kraftfahrzeugwerkstätte mehr Beamte als sonst im Arbeits
gewand. Schon seit vier Wochen herrscht dort bewegtes 
Leben. Gerade ist eine kileiner-e Gruppe dieser Beamten
beschäftigt, unter Anleitung einer fach'.kundigen Hand, einen
Mot.or aus einem Lastkraftwagen auszubauen. Und driese
Gruppe mit ihren Lehrern stellt die Kraftfahrschule dar. 

Unter Leitung des Kommandanten der Technischen
Abteilung und der geprüften Lehrer wird der Nachwuchs
der Kraftfahrer geschult.

In mühsef.iger Kleina,rbeit wurden Stück fü·r Stück von 
Unterrii;:htsmode·llen angefertigt, v-on . unbrauchbar gewor-

·- denen Kra.ftfahrzeugbestandteil,en Lehrmateria.1 
Zeichnungen und schemaiische Darstellungen ausgea,rbeitet, 
um den Schül,ern ein anschauliches Unterrichtsmaterial zur 
Verfügung stellen zu können. In einem neu errichteten Lehr-

• 
An Hand von Modellen lernen die Kraltfahrschülei:_ die technischen 

Einzelheiten von Motor und Getriebe kennen. 

saal stehen Schnittmodelle v,on Verbrennungsmotoren in ver
schiedener Ausführung. Weit.ers für den Unterricht brauch
ba.res Lehrmateria-1, sowi·e Ver·gaser!ypen, Lichtmaschinen und 
andere Aggregate, die für eine Sch\Jl.ung geeignet sind. Die 
Gegenstände: Fahrdienst, Maschinenlehre, Praktischer Dienst, 
Verkehrsrecht und Elektr,otechnik bilden den Dienstpla;n, Die 
Schüler sind in Gruppen eingeteilt._ W·ährencl' Gruppe A 
und· B die übungsfahrten durchführt, arbeitet Gruppe C in 
der Werkstätte. Diese Gruppe wertet hier die im the-oreti
schen Unterricht gesammelten Kenntni·sse praktisch aus. 
Hauptsächl-ich hat sie jene kleiner-en Schäden auszubessern, 

· die während der Fahrt auftreten,· wie zum Bei.spie·! Pneu
defekte, Vergaser- und Zündstörungen, sowie nicht richtige
Funktionsweise von Bremsen. Der Kurs dauert sechs bi-s. acht 
Wochen und nach di-eser Schulungszeit wird eine staatliche
P,rüfung zur Erlangung des Führ-erscheines abgelegt.

W e,lc h e n Z w e c k  v e r f o l g t  n u n  d i e  K-ra f t
f a h r s c h u•l e? ln,erster Linie wir,d der Nachwuchs heran
gebildet und besonde-rs geschult. D-i·esem Nachwuchs wird
ja später ei•n l<,raftf.ahrzeug anvertraut, der wertvol,les V,olks
gut darstellt und daher besonders gepflegt we•rden mu�.
um dem Staate un,nötige Kosf.en durch unsachgemä�e Be-

Von Gend.-Bezirksinspektor JOSEF SCHERlER. 
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 

ha,1dlung zu erspa,ren. Die Anzahl der zivilen Kraftfahrzeuge 
hat bereit-s den Stand vom Jahre 1938 weit überschritten. 
4500 Fahrzeuge wurden allein an •einem Sonntag gezählt. 
die' den Riederberg befuhren. Durch das Anstei,gen des 
l<,raftfahrzeugpa.rkes, nicht nur in Niederösterreich allein, 
steigen natürlich auch sinngemä� die Unfälle. Zu deren 
Verhütung ve-rsieht in vorbi11<llichster Weise die motorisierte 
Verkehrskontrolle der GeAda,rmerie ihren Di,en'!;t auf den 

Die Verkehrsdichte der Großstadt bietet die beste Gewähr, daß die 
jungen Beamten. verläßliche Kraftfahrer werden. 

belebtesten St·ra�en des Bundesgebietes. Diese Verkehrs-· 
beamten müssen nicht nur im Verkehrsdienst besondere 
Schulung genossen haben, sondern auch in kraftfahrtech
nisch�r Hinsicht Können aufwei·s�n. Jeder Beamte, de-r diesen 
Dienst versieht, mu� daher auch Kr.aftfahrer sein. 

Nach der Theorie die Praxis. Jeder Kraftfahrschüler muß imstande sein, 
kleinere Motorschäden sofort selbst zu behebtn. 

Mit Er.richtung der l<,raftfahrschule erwächst der Tech
n'ischen Abterlung die v-erantwortungsvolle Aufgabe, einen 
Sta:nd von Nachwuchsfahrern heranzubHd�n, die jederzeit 
über jeme Kenntnisse und Fähigkeiten verfüge,:,, um den 
an sie gestel.lten Ansprüchen als·•K,raftfahrer und Gendarmen 
zu entsprechen. 



Aus ·dem l<riminol_ogischen Institut der Universität Graz 

·10 eß�tifflt�W<f'fl 

· · Unter den Beg,riff der We,rkzeugspuren sind zwei völlig
verschiedene Erscheinungen zusammengefafyt, die man mit 
den Untertiteln W e,r k z e u g a, b d r ü cke und W e -rk
z e u g s c h a •ri e n s p u ,r e n bezeichnen kann. 

l.Jnter W e r k  z � u g a b  d r ü c k e n  versteht man jene 
Werkzeugspu-ren, dte ails Endpunkt der Bewegung eines 
Werkzeuges in einer Materie erzeugt werden. · 

W e r k z e u g s c h ade n s p u r e n  hingegen sind jene 
Spuren, die einen Teil der Bewegung des Werkzeuges in 
der Ma,terie wi·edergebe,n. 

Grundsätzlich ka•nn natürlich m:,t ein und demselben 
yv'erkz,eug jede der beiden Sp�-rengruppen erzeugt werden,
Je nachdem �l'a� W�rkze�g Jeweils Verwendung findet. 
Wenn zum Be1sp1el eIrn Met�e·I zum Aufbrechen einer Lade 
dera,rt V'erwendet wi,rd, da� nach Einführung des Mei�els 
in ei·ne Spa.I1e nur di,e Ti.schpl9tte -gehoben werden soll 
dann werden wi•r im Hoilz :bestimmte· Spuren feststelle� 
können, die das Ende der Mei�e_lbewegy_ng da·rstellen und 
daher als Werkzeugabdrqck bezeichnet werden müssen. Ist 
hingegei: ,derselbe Mei�el zum Beispiel zum Aufstemmen 
einer Kastenwand verwendet worcli::in, so ·wird sich im Ho.1-z 
des Kast_ens eine Spur �ind.en-, . di.e . du-r_ch den_ Weg ent
standen 1st, den der Me1�el1 beim· Eindringen ins Holz zu
rückgelegt hat, wobei :sich die Unebenheiten des Mei�els
a.i's Spiegelbild i,n der Spur wiederfinden werden. Eine der
artige Spur ist den Werkzeugschartenspuren zuzuzählen. 

Im f.ol·genden soll an Hand einiger Beispiele die Ver
we•rtba-rkeit von Werkzeugscha-rtens,puren zu ldentifikati-ons
zwecken näher behandelt werden. Von den Werkzeugen 
die bei bestimmungsgemä�er Verwendung Scha-rtenspu-re� 
erzeugen, sind vorwiegend zu nennen: Messer, Hacke 
Bohrer und Sä.ge, al.so Werkzeuge, die über eine Schneid� 
verfügen. 

Grundsäizl'ich mu� festgestellt werden, da,� jedem Werk
zeug bestimmte typenmä�ige Merkmale anhaften, zum Bei
spiel beim Messer di,e Länge de,r Schneide, B-reite des 
Messerrückens usw., beim Bohrer das Vorhandensein einer 
Einzugsschnecke oder eines Sti-ft-es, we-iterhin die Merkmale.• 
,durch die die verschi,edenen Bohrer untereinander charak
terisiert sind, wie Schneckenbohrer, Spira-lbohrer, Zentrums
bohrer usw. , bei der Säge die Di,cke des Sägeblattes, Länge 
der Zähne, Schränkung usw. D-iese typenmä�·igen Merkmale 
sin1 selb-stve!stän�lic� be"i a!len neuen Werkzeugen der, 
gl'etchen A,rt, soweit sI,e aus em und derselben P,r,oduktions
serie _ stammen, gl•eicha•rti-g. Zeigt ei:ne f.rag.liche .Spur nur 
derartige Merkmale, dann kann aus der Spur zwar ohne 
weiteres f,estgestel.Jt werden, um was für eine A-rt von Werk
zeugen es sich geha.n.dellt hat, ,es ·kann ev,entuell auch fest
ge9tel'lt werden --'- wenn die näheren P1r,oduktionsmerkma,le 
beka,nnt sind -, aus wekher P,roduktii-on das verwendete 
Werkzeug gestammt haben könnte und es ist auch mit 
Sicherheit die Ausschlie�ung bestimmter Vergleichswerk
zeuge möglich, sofern diese ande,re typenmä�i-ge Merkmale 
zeigen. als die fra-gliche Spu,r. Eune ldentifi,kation mit ei,nem 
indi�idu_ePI bestimmten Werkzeug ist jedoch nicht möglich, 
da, Ja eine -gro�e und meist auch nicht kontrollierba·re Zahl 
von Werkzeugen ein und derselben P,r,oduktion- die näm
i'ichen Merkmale aufweisen. 
.. Damit ein Werkzeu9 ei�e einzigartige Au,spräguflg er

fahrt, 1st ,daher der Hinzutntt von Individualmerkmalen zu 
den typenm_ä�igen Merkmalen notwendig. Diese Individuali
sierung �rfahrt das Werkzeug durch seine Abnützung im 
laufe des Ge_brauches und durch -etwaige Repa•ratu,ren . Durch die Abnutzung werden zum Beispi,el bei ,einer Hacke
an der Hackenschneide klei_nere _ od�r grö�ere Absplitterun
gen entstehen, es werden R1rlen ·in die Schneideflächen ein
gegraben und ähnliches mehr. Durch die Reparatur werden 
ebenfalls, besonders bei Ha-ndwerksarbeit, neue Merkmale 
gesetzt, durch die das Werkzeug. sich dann von den übrigen
Werkzeugen gleicher Art wesentlich unterscheidet und da
durch eine eindeutige lndividuali-sierung e,rfährt. Diese Merk-
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Von Universitäisdozent Dr. HANNS BELLA VI(; 

male -können und werden sicn auch grö�tenteil in der Spur 
wiederfinden und dadurch eine lndividual-isierung nach sich
ziehen. Erst eine derart individuali,sierte Spur gibt die
Grundlage für -eine positive oder negative Identitätsfeststel
lung im Vergleich mit einem bestimmten Ws::,rkzeug ab. Aus
dem Vorstehenden resultiert abe•r weiterhin die wichtige 
Ta-tsache, da� eine ldentitätsfestst,ellung nur dann möglich
ist, wenn zwischen der fraglichen Verwendun;i des Werk
zeuges und der ldentitätsuntersucnung an dem verdächtigten
Werkzeug nicht dera.rt weitgehende Veränderungen durch
Gebrauch oder Reparatur stattgefunden haben, wodurch die 
zur Zeit der fraglichen Verwendung des Werkzeuges ge
gebenen Individualmerkmale eina wesentliche Veränderuna 
erfahren haben. 

-

Für die Praxis des Ausforschungsdienstes ergibt sich 
da,raus die Fol-gerung, da� mit der Auffindung eines ver
dächtigen Werkzeuges immer auch die Frage zu prüfen ist

' beziehungsweise entsprechende Erhebungen darüber zt '?/
pHegen sind, wieweit, durch wen und in w.ekhe,r Art da-s 
We,rkzeug in der Zwischenzeit Verwendung fand, bezie
hungsweise welche Reparatur an deni We,rkzeug in der
Zwischenza-it vorgenommen wunde. Es ist dann Sache des 
Sachverständigen im Einzel'fall zu, schli,e�en, ob, die in deir
Zwischenzeit erfolgte Verwendung, beziehungsweise Repa
ra,tur derart war, da� dadurch -eine ldentifi'kationsmögl"ichkeit
aufgehoben ist ,oder nicht: 

Die Ausprägung einer Spur ist aber nicht nur von der 
individuellen Beschaffenheit des die Spur -erz-eugenden Werk
�euges abhängig, sondern auc� von der Beschaffenhe:it 
Jenes Materials, in dem die Spur erz-eugt wurde. So zum 
Beispiel wird s-ich die Spur einer Säge in einem weichen 
�e1all anders ausprägen als in ei,nem harf.en. Metall, oder 
die Spur eines Bohrers 'i,n einem jungen, saftigen Hol'z 
anders ausprägen al•s in ei,nem ausgetrockneten, toten Holz. 
Besonders letzteres mu� eine-r besonderen Vorprüfung unter
zogen werden, da Hol:z im Lauf.e der Zeit bestimmte Ver
änderungen erfährt. Es ist daher nicht selten. auch notwendi,g 
m -erheben, ob das Holz, in dem sich eine fragliche Spur 
finde-\, zur. Zeil der Entst,ehuing der Spur von hohem Feuch
tigkeitsgrad, oder ausgetrocknet war (wenn es sich um totes 
Hol'z hand�lt), oder ob das Holz im Zeihaum zwischen Spur
erzeugung und Untersuchung dem Ausrtroc'knen unterl·ag, 
beziehungsweis-e in der Zwischenzeit -eine·r grö�eren Feuch-
tigkeit - zu:-n Beispiel liegen ·im Was.se.r u. ä. - ausgeset J 
war. Durch jede dieser Verände-rungen wird auch die Spur 
·eine Änderung erfahren, und zwa·r eim�rseits in ihrer Aus
prägung, anderseits im -relativen Bilde ,de-r Spur selbst, da 
Sommer- und Winterholz verschiedenen Gesetzen unter-
liegen. 

-

Schlie�l·ich darf auf ei-ne wichtige �rscheinung nicht ver
gessen werden. Die Abnü1zung e·ine-r Schnei,de mu,� nicht
auf beiden Seiten der Schneide g-leichartig sein. So werden
vielfach an einer Werkzeugschneide Absplitterungen zu fin
den sein, die auf der ei-nen Seite der Schneide eine ve,rhält
nismä�ig ti-efgehende Einkerbung ,im Metall hinterlassen
haben, während auf der ande.ren Seite nur eine ganz kleine, 
kaum merkliche Ausnehmung an _der Schneide selbSlf hinte•r
l·assen wurde; oder auf der einen Se-ite de-r Schneide i,st 
eine mehr 1iefe, aber schmale RUle entstanden, während auf' 
der ander-en Seite an der Schneide selbst nur eine relativ 
kl-eine Ausbuchtung zu erkennen ist, da eine Absplitterung 
nicht ,erfolgte usw. Daraus ,ist schon ersichtlich,- da� jede 
Seile ein und derselben- Schneide -eine weitgehend verschi,e
dene individuel,le Ausprägung erfährt, in deren Folge r.iatür
l'ich auch die Spurenbilder der beiden Seiten weitgehend 
verschieden sein werden. 

Liegt -daher nur die Sp.u-r einer . ,einzigen �chnei�eseite 
vor was meist der Fall ist, dann wtr-d es tunlich sein, dte 
Lage der Spur genau zu fixieren, Ium den:i Sac_hver��än_:J1ge�, 
fa.l"ls ,er am Tatort nicht selbst anwesend 1st, dte Moglic;hke,t 
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zu geben, die Stellung des Täters· und die Art der Hand
habung des Werkzeuges zu ,rekonstruieren und damit auch 
die Frage zu lösen, ob es sich bei, der gegebenen Spur um 
eine rechts- �der linksseitige Spur handeln müsse. Derartige
Erhebungen sind _aber auch deshalb notwendig, da die Spur 
clurch die Art der Handhabung eines Werkzeuges ebenfalls 
Veränderungen erfahren ,kann, so zum Beispiet je nachdem,
ob ein Baum mit einer Hacke unter einem Winkel' von 45° 

oder 60° von oben angeschlagen wi.rd, ob die Hi-ehe einer 
Hacke von oben naoh unten oder vom Täter weg nach vor
wärts -gerichtet waren usw.; tbei einem Bohrer eventuell, ob
das Bohrloch in Brusthöhe, übermä�ig tief oder übermä�ig
hoch gelagert war usw. Verwie-sen sei in diesem Zusammen
hang zum Beispiel auch auf die Möglichkeit einer nähe.ren
Qualifikation einer Spur, etwa der eines Bohrers: die Bohr
spur eines Fachmannes .zeigt im allgemeinen eine andere 
A�sprä_g�_ng als <:!ie ei�es �aien, zumal wenn über ge·ringe 
Korperkrafte verfug,t wird; 1st aber zum Beispiel eine Bohr
spur in ·übermä�iger Höhe angebracht, so kann unter Um
ständen die Ausprägung der Spur durch -einen Fachmann
der Ausprägung der Spur durch einen. Laien ähnlich sein 
wenn dies durch eine au�ergewöhnliche körperliche B� 
lastung oder Körperhaltung bedingt war u. ä. 

Jede Spur enthält also vier verschiedene Merkmals
gruppen: 

1. Gattungsmerkmafe an sich (Spur eines Bohrers, eine,r 
Hacke, einer Säge usw.). 

2. Typenmer.kmale (Merkmale ·einer bestimmten Produk
tionsserie der Werkzeug·gattung). 

a 3. lndividuel-le Werkzeugsmerkmale (durch Abnützung
� und Reparutur entstanden und das Werkzeug individuel-l 

bestim'mend). 
4. lndividuel'le Merkmale der Verwendungsweise des 

Werkzeuges durch den Täter (die eventuell Hinweise bieten
können auf eine bestimmte Täterpersönlichkeit). 

. Ist _ nun !.n _einem Erhebungsfaltle durch Erhebungsorgane
eine einschlag1ge Spur gefunden worden, dann ist es natür
lich Aufgabe der Erliebungsorgane, diese Spur bestmöglichst 
zu sichern, aber auch dieser Spur nachzugehen und alle 
Hinweise zu verfolgen, die diese Spur bietet. 

Die erste Frage, die gelöst wer.den mu�, ist die Frage
nach dem verwendeten W-er,kzeug, a.liso nach den G a t
t �- n -g ·s m � r k m  a I e n. Diese Frage ist im allgemeinen
leicht zu losen, da die Gattungsmerkmale meist "klar ersicht
l'i.ch sind und auch di,e Verwendung eines bestimmten Werk
zeug_es sich grö�tenteils ?Us d�r Art der Tathandlung ergibt. 
Ist dte -gefundene Spur hingegen nur von geringem Umfang,
d�nn ka�n es wohl zu gewissen Schwierigkeiten in der
D1fferenz1erun9 k?mmen, so zum Beispiel- dann, wenn die 
Verwendung ahnl'tch�r aber doch verschiedener Werkzeuge 
in Frage kom,:nt, wie: Messer, Hacke oder Mei�elI; oder 
Verwendung. eines Spiral-, bezi-ehungsweise Zent-rumbohrers. 
besonders dann

'. 
wenn die Spur eine v,ofle Durchbohrung

darste'ilt, also eine Bohrung, bei der eine Boh'rbasis nicht
vorhanden ist. 

11. . Etwa-s schw!:eri�er sind bereits die Feststei'lungen über 
, ,die t y p e ,n m a �1 g e n  M ,e r·k m a l:e wie -etwa Durch-

. 11;esser �ines Bohrers, Art eines Messe;s, Dicke und Grö�e 
eI_n�s Sageb_l�ttes usw. Hier ist die Miiiglichkeit von Fehl
diagnosen J,e,cht naheliegend, wenn nicht alle Faktoren
g�nauest •geprüft werden, die bei der Spu,r,ener:z'eugung mit
wirken, �o zum Beispiel' bei der F,rage nach dem Durch
messer eines verwendeten Bohrers. Im a ,i'lgemeineri wird der
Durchmesser der Bohrspur gl·eich oder etwas grö�er sein,
al_s der Durchmes�er des verwendeten Bohr-ers. Ist jedoch 
dte Bohrung ,etwa in ·sehr fouchtem und übe,,-aus zähem Hol-z
mit einem· nicht -gut geschärften Bohrer durchgeführt wor
den, _so dc1� es nicht zu einer Zerschneidung sondern mehr
zu einer Zerquetschung und Zerrei�un.g de·r Fasern kommt,
,dann. ikann es dur.ch die Elastizität der Fasern dazu kommen 
da� ein Durchmesser der Spur vorgetäuscht wird ·der kleine;
ist aJs jener des verwendeten Bohrers usw. 

Gleich hier sei auf einen F,ehler aufmerksam gemacht,
der ,Jeider doch noch in einzelnen Fällen vor.kommt. In dem
Bestreben mög-lichst •rasch zu einem Untersuchungsergebnis
zu gelangen, wird versucht, mit dem vermutlich ve·rwen
deten Werkz-eug an der Spur selbst Versuchshandlungen 
vorzunehmen, ,ohne dabei zu bedenken, da� durch derartige 
ldenti-fizierung·sversuche g.rö�tentei�s die Spur in ihren fein� 
sten individue·llen Merkmalen zerstört u,nd dadurch für e •i-ne
VE?rg-leichende Untersuchung unbrauchbar gemacht wird.
Oberst-er Grundsatz bei aHen Erhebungen mu� es daher 
immer und immer wieder bleiben, da� Spuren derart sicher-

gestellt werden, wie sie gefunden worden sind, zu:mal es 
nachher meist nicht mehr festzusteHen is( welche Hand
lungen an den Spuren vor.genommen wurden, so da� auf
diese Weise später entstandene Veränderungen in den
Untersu!=hung-sgang nicht einbezogen werden können. Ge
rade bei Spuren. kann jede Nachlässigkeit oder EHe zur
Vernichtung der wertll'oll·sten Indizien führen. 

Die nächsten beiden Spurengruppen, i n d i v i d u e 1 1 e 
W e r k z e u g s m e r k m a I e und i n d i v i d u e 1 1 e V e r
w e n d  u n g ·s me r k  m a I e des Werkzeuges, werden wohl 
in _ _  ihren gegenseitigen Beziehungen zuerst betrachtet werden_
mussen. Insbesondere aus den letzteren Merkmalen sind oft
mals wertvolle Schlüsse auf eine bestimmte Verwendungsart 
zu ziehen, die wiederum auf einen bestimmten Täter hin
weisen. So wird zum Beispiel aus einem mehr elliptisch 
geformten Bolirloch mit besonderer Betonung der Links
bewegung eventuell der Schlu� gezogen wer-den können, 
da� als Täter ein Linkshänder in Frage kommt; oder bei
Hackspuren wird man bei ganz kleinen, kurzen Hieben eher 
au_t einen L?ien _od�r auf eine Person mit geringen Körper
kraften schlie�en kennen, als auf einen Fachmann u: ä. m. 

. �a� vielfach . schon aus der Beschaffenheit einer Spu, 
w1cht1ge Erkenntnisse gezogen werden können, sei an einem
weiteren Beispiel besonders illustriert. Ein Geschäftsmann 
er-stattete die Anzeige, da� in seiner Wohnung eingebrochen
wurde und den Tätern seine ganze wertvolle Habe in die
Hände fiel. Die Täter seien durch die Wohnungstür ein
gedrungen, indem sie zuerst eine Türfüllung. angebohrt und
nad1her ausgeschnitten hätten. Vom Täter selbst fehlte j-ede 
Spur; von �fon Ha'uspart�ien_ wurden keine Beobachtungen 
?)emacht. Die genaue Bes1cht1gl!:ng des Tatortes zeitigte eirie
uberrasohende Feststellung. Be, den Bohrspuren waren die
abstehe_nd!=n _Holzfasern bei der Untersuchung der Türe
vom St1egenetngang ,aus alle entgegen dem Uhrzeigersinne 
-geknickt und gerichtet. Da, ein. gewöhnlicher Schnecken
bohrer verwendet worden war, der immer nur im Sinne des
Uhrzeigers ve.rwendet werden 1kann, konnte a.Jso die Bohrung
nicht vom- Stiegenhaus, sondern nur vom Inneren der Woh
nung vorgenommen worden -sein. Der vom Anzeiger be
hau·ptete Einbruchsvorgang war daher einwandfrei falsch.
Unter dem Zwange. dieser objektiven Feststellungen mu�te
er ,sich schlie�lich bequemen, ein Geständnis abzulegen., 
da� -er selbst den Einbruch vortäuschen wollte, um mit der
Versicherungssumme seinen finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen zu können. 

(Fortsetzung folgt) 

CJ'l'ofE beim ceTab 
Von Gend.-Rayonsinspeklor OTTO JONKE, Saalfelden, Salzburg 

7,()um w.i..,:. die 'Jueinwl ti.tUJJ.wn ult' n. 
de.,.wei.L UJ.i.,:. 6.d den .(p.iiber.n. J.t.e.l( n, 
i.J.t wu ein {JJ'-(}.ß� 'ut0-J1 6.ueliie.den, 
w.eiL duei1 na.j.e.r.d.R. ltii./J. di.e, J2.i.R./wi. 

., 

7,{}i,:. tll(}.e/ite.n.- J.elunii.eke.n. J'l.f.e 7/uüLu 
mit d-Fi�lllP.JC(Jr-iln. und (JJLwne.n./.ü.LLe 
wul. alu {J)ta.eht �L J dP11L ./;,r-6.e, -
de,:. e.w.i.tj t.e.u.,.e.n. dUei.m.aw:.d.e.. 

dfl .{j.m/.ie dii.i/-e.n UJ.i.,:. /J.f.f.J.PJLk.e.n 
die g..J<Ö.JU.tL, die ttJi,:. Jinen J.e.henk.en, -
,eeltt l.ieiJeo.o.LL die �,de ,/!üliun 
und lieiße J.el11w.1.eAt nalie ki.i.h.Lm. 

q,eden.ke.n.d due.t<, die in ,/!unetL .f2.aJULe11. 
in ,/!1emde1- c!!,ui.e ®t.11.e. fanden, • 

,lfl u.Ö.J.lP.11.d wu du. J.ifui {J.dJ..Ü.e.6.en, 
daß n.iemali to.f. i.J.t, UJa.J UJ.i,:. &.wi. 
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dndizlRfl 6-ei eiJ!Lem · {JLJ1!U!ifllm /!1-ö--fl-d 

Von Gend.-Revierinspektor GOTTFRIED HUDELIST 
Gendarmeriepostenkommando Sattendorf am Ossiachersee, Kärnten 

Wie notwendig im Exekutivdienst für den Genda,rmerie
beamt,en die Auswertung von lndizi,enbewei-sen ist, soll nach
stehender pra:ktischer Fall beweisen: · 

Am 26. Augusi 1948, um 23 Uhr, wurde der Steinmetz 
Franz L. ,n St., im Bette schlaf.end, von seinem Nebenbuhler 
Johann K. und der Ehegattin Maria L., wohl vorbereitet und 
verabredet, durch Zerschlagen des Schädels mit einem 
Steinmelzhamrrier ermordet. 

Hievon wurde· der P,oslen ·s. am 26. August 1948, um 
23.15 Uhr, von einem Bahnwächter verständigt; der angab, 
da� im -Steinbruchhäusl i,n St. der Steinmetz von fremden 
Männern überf.al-len, erschlagen und unbekannt wohin ver-
schleppt wurde. • 

Beim sofortigen Einlr�Hen am Tatort durch den Posten
kommandanten mit zwei Gendarmeriebeamten ergab sich 
fdl·gendes Bild: Johann K. und Maria L., Gattin des Ermor
deten,- ·standen vor der Eingangstür des Steinbrecherhäusl-s. 
Die Wohnungstür war offen, in der Küche und im Zimmer 
brannte das elektrische Licht. Das Fenster zum Zimmer war 
geöffnet, ein Vorhang hing halb herun�er. Maria L. sah ganz 
zerfahren aus, die Haare hingen ihr ganz zerzaust, lose her
unter; sie fa-lte!,e die Hänc;Je über den Kopf und schrie: 
„Heii'ft mir, helft mir, meinen Moi:,n haben ·sie erschlag,en 
und unbekannt wohin verschl·eppt!" Die Hilferufe klangen 
trocken, keine Träne war" zu sehen. _,,Johann K. stan:d da
neben und bestätigte kurz das Ereignis, das Maria L. so 
knaipp schil·de.rle. Johann K. war trisch gewaschen, seine 
Hemdä.rmelin waren auf,g ,estülpt, Haa,r-e und Körpe! waren 
noch förmlich na�. 

Zu dieser Zeit kam pl-ötzlich der im angebauten Neben
hau-s wohnhafte Emiil H. um ·die Hausecke und' sagte uns: 
,,Horcht, im nahen Steinbruch hört man ein Röcheln." Wi.r 
gingen rasch 50 Schritte in dieser Richtung und fanden dort 
den Franz L., auf einem Steinhaufon liegend, noch lebend 
auf. Der Körper lag am Rücken ausgestreckt, der Kopf blut
überströmt über den Steinen abwärts hängend. Der Ober
körper wa-r nackt, der Unterkörpe·r mit grauer Arbeitshose, 
ohne Unterhose, bekleidet. Beim Kopf lagen ein Paar alte 
Hausschuhe. Das Gehirn war .ausgelr-eten, auf den Steinen 
rings umher sah man vie•le starke Blutspritzer. Franz L. war 
vollkommen bewu�tlos. Er wurde mit Hilf.e des Johann K. 
in die Küche getragen. Die Rettung und der Arzl wurden 
fernmündlich verständigt. Sie trafen in zirka 30 Minuten 
am Tatort ein. Der Arzt konstatierte zwar die Aussichts
losig'keit des Aufk,omi-r,ens des Erschlagenen, doch wurde 
Fram L. -sogleich mit ReHungsauto in das ·Landes'kranken
haus V. überstellt, wo er am 27. Auigust 1948, um 13 Uhr, 
ohne das Bewu�lsein noch •einmal erlangt zu· haben, ver
schied. 

Die Aufnahme des Lokalaugenscheines wu�de fortgesetzt. 
Vom Wohnhaus zum Steinhaufen fand man zusammenhän
gende B·lutspritzer. Auch in der Küche und irn Zimmer. So
mit wurde Franz L. im Zimmer erschlagen, dann v,on dort 
durch die Küche zum Steinhauf.en getragen. Dort mu� e •r 
noch Schläge am Kopf erhalten haben, weil man an den 
Steinen in einem Umkreis von 3 bis 4 m noch Blutspritzetl" 
fand. In der Küche sah man in einer Blechwanne mi,t Blut 
getränkte Bettwäsche im Wasser liegen. Im Zimmer waren 
an_ den Wänden, am Plaf.ond, an den Möbeln und anderen 
Gegenständen Blutspritzer. Spuren einer g-rä�lichen Bluttat. 
Vom Belle des Erschlagenen fehlten die Leintücher und 
der Kopfpolsterüberzug, doch sah man noch eine B'lu.tlache 
auf de� Matratzen. Das ostseitige ·Parterrefenster stand ,offen, 
ern we1�er Vorhang war halb herunter§Jerissen. 

In dem sehr _kleinen Schlafzimmer standen eie zwei 
Betten der Eheleute Franz und Maria L. Das Bett des 
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Johann K. und ein Bett des neun Jahre alten Sohnes. 
Zwischen den Betten war nur noch soviel Raum, da� eine 
Person Jeicht durchgehen konnte.-

Bei dem Nachbat Emil H. Wl.lrde noch festgestellt, da� 
sein Hund, der ständig, frei umher ·lief und sehr wachsam 
war, in dieser Nacht nie bellte, obwohl er sonst niemand 
überhörte oder übersah. H. und noch eine Partei, die 
nebenan wohnen, haben in dieser Nacht nichts gehört. 
Von einem Liebesverhältnis zwischen der Ehegattin und 
Johann K. wu�ten sie nichts, ·obwohl sie schon fast ein Jahr 
nEbenan wohnten. Sie machten hierüber nie irgendwelche 
Wahrnehmungen. 

Als Tatzeuge wurde zuerst Maria L. im Schlafzimmer 
kurz vernommen. Hiebei gab sie mit zieml.icher Ruhe fol-· 
gendes an: ,,Ich ging am 26. August 1948, um_ 20 Uhr, 
schlafen, weil mir nicht gut war. Mein Mann und Johann K. 
blieben noch i.n der Küche und machten dort den Wochen
ab_schlu� und. die Stundenliste für die Steinbrucharbeiter. 
Als mern Mann schlafen ging, wedkte er mich und sagte: 
,Schau', jetzt haben wir noch 250 S erspart, davon werden 
wi1r eine Bettdecke kaufen!' Ich gab hiezu keine Antwort. 
fa zog sich aus und legte sich wie immer ganz nackt in 
sein Bett. Gleichzeitig hörte ich auch Johann · K. nebenan 
im gleichen Zimmer ins Bett gehen. Ich schlief wieder etwas 
ein. Auf einmal vernahm ich einen dumpfen Schall, als ob 
etwas auf den Boden gefallen wä,re. In  diesem Moment· 
hielt mi-r jemand Mund und Nase zu und sagte: ,Ruhig 
sein.' Dann hörte ich ein paar K•l,opfer, dann ein tiefes 
Stöhnen und Atmen und dann Leute durch die Küche ins 
Freie gehen: Einigemal sah ich ein Licht von einer Taschen
lampe aufblitzen. Es dauerte zirka fünf Mi-nuten. Als ich 
wieder frei wurde, m'achte ich beim Nachtkästchen Licht. In 
diesem Moment sah ich J,ohann K. vom Boden aufsteh�n. 
Er lief in der Uoterhose durch die Küche ins Freie, wo er 
beim Nachbar Emil H. um Hilfe ·schrie. Ich stand auf; mein 
Mann war nichf mehr hier. Ich ging zuerst in die Küche 
und weinte und dann auch zu Emil H. Johann K. fuhr 
mit dem Mol,crrad _meines Mannes sogleich zum näch
·sten Bahnwächterposten und v,erständigte v,on dort aus di.e �
Gendarmerie. Wer mei.nen Mann erschl-agen hat und wohin 
er ver.schleppt wu,r,de, wu�te ich nicht. Tatsache ist, da� 
meinem Manne schon öfters Leute, vermutlich Auslän_pe.r, 
mit denen er vor zi-rka einem Jahre in einem anderen Stein
bruch gea•rbeilet halte, nachstel-lten. Schon öfters hörte ich 
i-n der Nacht vor unserem W,ohnhaus f,remde Stimmen.
Mehr wei� ich zllr Sache nich! anzugeben."

Johann K., als zweiter Tatzeuge allei,n im Sdilafzimmer 
v-er-nommen, -gab an: ,,Am 26. Augu.st 1948 war ich mit dem 
Vora;rbeiter F,ranz L. bis zir"ka ½10 Uhr abends i-n der Küche 
und machte mit ihm den Wochenao.schlu� und die Stunden
liste. Dann gingen wi•r schlafen. Die Frau Maria L. hat zu 
dieser Zeit schon geschlafen. Ich schl'ief auch gleiich ein-. 
Plötzlich hielt mir jemand den Mund- und die Nase zu. Ich 
bekam keine Luft und konnte auch nicht schreien. Ich 
wurde aus dem 'Bett-e geri-ssen und zu Boden gedrückt. 
Dann hörte ich zwei Schläge, ein Stöhnen und bei mir 
vorbei etwas in die Küche und ins Freie schl-eifen. Im 
Zimmer blitzte ab und zu ein Licht von einer Taschenlampe 
auf. Im Freien hörte ich ein Ge�r<1mpel und Steine rojlen. 
"Dann wurde ich freigelassen. Ich stand auf, ging sof,ort in 
die Küche und machte Licht. Dann ging ii;:h wieder i.n das 
Schlafzimmer, nahm hierauf vom Belle des verschleppten 
Frar,iz L. dqs mit Blut getränkte Leintuch und den Kopf
polslerüberzug, trug diese -Saehen in die Küche und weichte 
es dor,t im Wasserbottich ein. Da,nn lief ich nebenan zum 
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BETRIEBE SALZBURG 

Elektrische Bahnen nach 

Heilbronn (Wasserkimste) 
St. Leonhard-Gartenau (Auto� 
busanschlüsse nach Hallein [Salz
bergwerk] und Berchtesgaden
Königssce) 
Pnrscla (Fuß des Gaisbergs) 
Oberndorf' n. d. Salzach 

Drahtseilbahn auf die 

Festung Hobensall'!burg (Tal
station l•'estungsg. 4) lusto_r. Sehen�
würdigkeiten der alten Btschofsres1-
denz, allumfassender Rundblick auf 
Stadt und Umgebung Salzburgs, Ge-
birgspanorama 

Obus- u. Autobuslinien im Stadtverkehr 
(Ring- und Pendelverkehr) 

· Sclznellift auf den
Mönchsherg und zu:1n Grand
Cafe Winkler, herrliche Aussicht 
auf Stadt und Umge_b_ung

Salzach-Fähre 
(kürzeste Verbindung Aigen-Josefiau) 

ANTON 

ROSENZWEIG 
UNIFOF.MSTIEFEL tIND 

SCHUHE NACH MASS 

FUr Organe ber Genbnrmerie unt> 

Pol{,el beuorrngte Zn h I u n g o= 

erleichterungm 

WIEN 
1, SCHAUFLERGASSE 2 

Telefon U 27 4 :34 

Kein Raten- oder •reilzablungs
gesrhäft, sondern nur ein Zah
lungsabko mmen ohne Preis-

aufschlag 

prima 15-, 16- und 
17steinige Schweizer 
Vollanker< Herren
und Damenuhren 

ttntt� �ll(H 
UHRMACHERMEISTER 

Wien"!, 

Wipplingerslraße 3 

Das passendste 
Weibnacbtsgescbenk 1 

Nachbar Emil H. und schr,ie um Hilfe. Dieser riet mir, ich 
soll schnell zum nächsten Bahnwächterposten laufen und die 
Gendarmerie verstänoigen. _Dies habe ich auch gemacht. 
Dann ging ich zurück zu H. und wartete d'ort das �intreffen 
der Gendarmerie ab. 

.Die Männer, es müssen unbedingt -drei oder vier ge
wesen sein, die Franz L. e·rschlagen und dann unbekannt -
wohin verschleppt haben, m'üssen beim oHenen -Zimmer
fenster eingestiegen sein." 

Auf Grund der bi·sher gesammelten Verdachtsmomente 
kamen wir zum Schlusse, da� diese scheu�liche Mordtat 
nur �ohann K. gemeinsam mit Maria L. verübt haben konnte, 
weshalb sie am 27. August 1948, um 1 Uhr, v-erhaftet und 
aetrennt auf den Posten überstellt wurden, wo sie nach 
Äbschlu� der Erhebung.en und Aufnahme des ,richterlichen 
Lokalaugenscheines nochmals vernommen -werden sollten. 
Das Motiv der Tat war bisher noch n-icht bekannt, aber wi•r 
vermuteten ein Liebesvenhältnis zwi•schen Johann K. und 
Maria L. 
_ Zur Verhaftung führten folgende Verdachtsmomente, 
bezie:hungsweise Indizienbeweise: 

1. Die alleinige Anwesenheit des Johann K. und der
Maria L. zur Zeit der Tat am Tatort. 

2. Das trockene Wehklagen und Hiltegeschrei der
Maria L. vor der Haustür beim EintreHen der Gendarmerie-
beamlen. Das gefühllose Nebenstehen des Johann K. zu 
dieser Zeit. 

3. Der frischgewaschene Zustand- des Johann K. �
4. Die angebliche Unwissenheit beider Verdächtiger,

wohin Franz L. verschleppt wurde, ,obwohl man das Röcheln 
bis zur Haustür hörte. 

5. Das Vorfinden der Hausschuhe beim Kopfende des
Erschlagenen im Steinbruch. Wieso kamen die Hausschuhe 
dorthin? Was wollte man damit vortäuschen? 

6. Das Auffinden einer alten Zigar-etterTdose beim 6r
schlagenen, die später als Eigentum des Johann K. erkannt 
wurde. 

7. Die blutige Bettwäsche in der Küche in einer Wa,sser
wanne, die bei dieser Mordfot durch f.remde Täter, wie man 
es hier vorzutäuschen versuchte, v,om Bett-e nie weg,genom
men und eingewei.cht worden wäre. 

8. Das Fehlen jeglicher Spuren von fremden Personen
am Tatort, zum Beispiel am Erdboden vor dem Zimmer
fenster, durch Einsteig•en beim Fenster. 

· 9. Das unterbliebene Bell-en des Hundes des Emil H.
in der Mordnacht, der bei Anwesenheit fremd�r Leute un
bedingt angeschlagen, beziehungswerse gebellt hätte. 

10. Die Unmögli'chkeit, die Tat näch den Aussag.en der
Verdächlig-en zu rekonstruieren. Obwohl sie ihr _.,Sprüch
lein" . ziemlich gleichlaut,end aussagten, ergaben sich doch 
noch Widersprüche. 

Diesa lndfzienbeweise sollten den beiden Verdächtigen 
erst nach Abschlu� der Erhebungen, Aufnahme von Skizzen 
und Lichtbildern und Vornahme ·des richterltchen Augen
scheines bei der abschlid1enden . Vernehmung vor_g��al�en
werden. Diesen Zeitpunkt- konnte Jedoch der zwa-nz1g1ahnge 
Johann K. infolge innerer .Unruhe nicht mehr abwarten. 
Während die Gerichtskommi·ssion, die Erhebungsbeamten 
und die Beamten des Postens noch am Tatort beschäftigt 
waren, legte Johann K. dem überwachenden Gend'a,rmen am 
Posten das Geständnis ab, d'a,� er den Franz L. unter dem 
Drucke seiner Geliebten, Ma,ria L., am 26. August 1948, um 
zirka 11 Uhr nachts, im Bett im Schlaf mit einem Steinmetz
hammer erschlagen, ihn dann allein in den Steinbruch. ge
tragen und dort auf den Steinhaufen gel,egt habe, weil er 
ihn nicht mehr weiter tragen konnte. Er w,o,l-lt,e den Erschla
genen auf die Steinwand hinauftragen und __ dort . herunte,r
werfen um vorzutäuschen, da� unbekannte Tat,er d1e.s durch
geführt höben. Hiezu habe er aber nicht !;lehr die Kraft 
gehabt. Motiv der Tat war, f;ranz K. wegzuraumen, um das 
schon ein · Jahr andauernde Uebe,sv-erhä./.tnis ungestört fort
setzen und nach Gelingen des Vorhabens auch heiraten 
zu können. 

Nach Johann K. bequemte sich auch Maria L., die �ehr 
hartnäckig war, zu einem Geständnis. 

So fand die grauenhafte Tat be·im Schwurgericht in K, 
durch Verurtei·lung beider Täter zu lebenslangem schwerem 
Kerker ihren Abschlu� un·d ihre Sühne. 
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(llBER DAS VERHÄL TN 1S DER GENDARMERIE

ZU DEN 0BRIGE-N WACHKORPERN

rJJaJ- <Vemälinu Wß. f&LLw.aehe..

Von Gendarmerieoberst JOHANN KREIL 
Landesgendarmeriekommandant für das Burg�nland 

Da,s _Schr�ib_en einer Finanzlandesdirektion, in welchemgegen -die M1tw1,rkung der Genda•rmerie bei• der Bekämpfung des _ Schmuggels sowie bei der Pa-[Jkontrolle Stellung ge. nom_me:1 ·un:d b�hauptet wurde, diese Tätigkeit falle auss�h,liefJ(1ch 
_
lf!• die �on:7petenz der Zollwache, gib� AnlafJ,sich m�� dem Verhaltrns der Genda-rm.erie zu den übrigen Wachkorpern, vor allem aber zur Zollwache auseinander-zusetzen. 

. Vo-rau�schicken möchte _ich, dafJ d�s Zusammenwirken dieser be19en . Wac:_hk?rper im Inter-esse des Staates eineSelbstverstand_\1chke1t 1st und . die staatlich.en Belange um50
d. meh

z
r gefordert w.erden, Je besser und reibungsloser 1eses usammenwir'ken ist. 

_Um die Beziehungen zwischen Zollwache und Gendarmerie zu klären, 'sind sechs f;ra,.,,en zu 'beantworten und 
�M: 

� ' 

1. l•st die Zollwache v:erpflichtet di,e Dienstleistung derGendarmerie in Ansp-ruch zu nehm�n?
2. Ist die Zollwache berechtigt die Dienstleistung derGenda,rmerie in Anspruch zu nehm'en?
3. Ist die Genda•rmerie v,erpflichtet, die Dienstleistungder Zol lwache i,n Anspruch zu ,nehmen?
4. Ist die Gendarmerie b.erechtigt, die Dienstleistungder Zollwache in Anspruch zu nehmen?

B k.?· Inwieweit ist die Genda-rm.er,i,e verpflichtet, an der e �.mf?_fung des Schmuggels, a,n der V,erhinderung vonG
k 

efallsubertretungen sowi.e bei der Handhabung der PafJontrolle mitzuwirken. 
6. We lcher besonder,e Aufgabenkreis fällt der Grenz,-ger..da-rmerie zu. 

/ 

1 
. ad- 1. Eine Verpflichtung der Zollwache, die Dienst

i�
st

2
n

r der Gendarmerie in Anspruch zu nehmen, ist weder 
d 

O lgesetz, StGB!. Nr. 250 v,om 18. Juni 1920, noch ,i.n 
h:i� Vollz.ugsanw,eis�ng zum Zollgesetz und den darin ent-enen Zollwachd1enstv,orschriften enthalt.en.

1 ··st
a

d 
2. Die Berechtigung der Zo,llwache, die Dienst- •�1 

h 
ung der Gendarmerie ,in Anspruch zu nehmen, erg-ibt 

�l
�d, 

;r 
Gti�I § 7 GG. aus 1894 sowie aus den §§ 27, 31 

. Der � 27 GDI. besagt, dafJ die Aufforderung von seiten 

A
in;·s J0flwachorgans in Zollangelegenheiten .a ls spezielle

d
u 0

2 
e
11
rung zu betrachten ist, woraus ·sich die Berechtigung

kjr 0w' wache z_ur Inanspruchnahme der Gendarmerie in a.rer eise ergibt. 

cf' 
,�er § 31 · GDI., welcher eigentlich nur eine Erläuterung� �� 

k/ GG. aus 1894 darstell�, bestätigt wenn auch nur
d
in ire 

0
, ,gleichfalls, dafJ die Zollbehörden

' 
und daher auch.eren rgane Genda .. · t · A b . , rmene?ssIs enz in nspruth zu neh-men erechtigt sind.

b 
Am �

b
indeutigsten unter al,I den bezogenen Paragraphen

H 
e

dt6
I t sich die Berechtigung der Zol-lwach�rgane bei 

A
a,n a 

h
ung der Gefällsgesetze Gendarmerieassisten� innspruc zu nehmen d § GD allein die Ber h . ' aus · em 91 , 1., welcher nicht 

nahme der G 
ec tigung_ der. Zolfwathorgane zur lnanspruch

sagt . I h 
endarmeneass1slenz enthält, sondern auch be

selb�t 
in

zu
we .'.; e

l 
r For

h
m diese und die Assi-stenzdienstleistung erro gen at. 

so�b
n
er ni

h
ht allein aus den Gendarmerievorschrrften,r auc aus dem Zollgesetz vom Jahre 1920, StGB!.
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Nr. 250, , und der Vollzugsanweisung zum Zollgesetz sowie 
d�n dan� • enthaltenen Zollwachdienstvorschriften e -r •g i b t
s 1 � ih ,d, 1 e B e  ,r e c h t  i g u n g d e r  Z o 11 w a c h e, den 
Beistand der Genda·rmerie in Anspruch zu nehmen. 

So enthält zum Beispiel' der § 23 ZG. die Verpflich
t_ung �for Angeste llten der Gerichte und Behörden des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes, einerseits die Angestellten 
d�r Zollverwaltung in Ausübung ihres Dienstes zu unter
stutzen und anderseits Personen, we lohe bei Z,ollzuwider
handlungen getroffen werden, anzuhalten und dem näch-
sten Zollamt, der Z>Dilwache oder der nächsten Sicherheits- &, 
wache vorzuführen und die Anzeige zu erstatten. V ' lmi § 17 der ZVA. aus 1920 iheifJt es im Absatz 2' aus
drücklich_, �fJ die Behörden und Ämter des öffentlichen 
S1che:he1tsd1enstes der Zollverwaltung auf 6rsuchen Beistand 
zu le1s!en d-)a��n. Der Absa!z 3 dieses Paragraphen besagt, 
dafJ die 2:ollar:17ter u�d die Zollwachen 'berechtigt sind, 
Gend,.a.rmer1ebe1·stand 111 Anspruch zu nehmen, wobei diese 
lnanspru:hnahme ie:?och r_iur auf ganz aufJerordentliche und 
e_rnste Falle beschrankt "'."1rd. Der �bsa-tz 4 dieses Paragra
phen aber beh

'.
mde!t die Form,. 111 -�er die _ Anf.orderung

von Genda,rmer!eass1stenz und die Leistung dieser zu ge
sc:_hehen hat. Die Inanspruchnahme hat im Sinne der Be
st,rr:�ungen desi § 7_ GG. aus 1894 un:d; § 31 GDI. bei den 
P?ii!1sche':1 Bezirksbehörden und nur in dringenden Fällen 
d1reKt bei den Gendaf"meri•eposten zu erfo lgen. Die Bei
standsleistung aber hat ' im Sinne des § 91 G.DI. zu ge
schehen. Laut Absatz 6 des § 17 ZVA. sind in dem An
suchen um Gendarmerieassistenz die Gründe für das An
suchen anzugeben. 

_Die aus der Mitwirkung und Beistandsl·eistung fr-emder 
Behorde,:i und Angestellter beim •Zo lldienst erwachsenden 
Kosten s111d v:an jen7n _Yerwa-ltungsz�•eigen zu tragen, deren 

. Angestellte diese M1tw1rkung oder diesen Beistand leisteten. 

. ad 
_
3. �ur lnanspruch�a�me de,r Dienstleistung der Zoll

wache 1st die Gendarmerie 111sofern verpflichtet al·s sie sich 
gemäfJ § 69 a GDI. beim Einschreiten gegen

1 

gefährliche•
Personen oder beim Anlegen der Schliefyketten, wenn kein �

,.., 

zweiter Gendarm zuge�en ist, der Mithilfe verläfJlicher Assi
stenz;personen zu bedienen ha� und der Zollwachebeamte 
zweifoillos a ls solche zu 'betrachten und im Bedarfsfalle um 
Assistenzleistung zu ersuchen ist. 

ad 4. Die Berechtigung der Gendar.meri-e zur Inan
spruchnahme der Unterstützung der Zollwache zur. Durch
fuhwn9 von · Dienslobiliegenhei,ten ergibt !>ich aus den §§ 13 
GG. au.s 1894 _und � GDL, dodh wi,rd eas Ausma.fJ dieser 
�nterstutzung nicht eindeutig f.estgelegt, sondern dem durch 
ihre lnstrukti?n b�schränk!en 6rrr_iessen der angeforderten 
Ü.r•gane des offentl1chen Dienstes uberla ;s•en. Eine Beschrän
kun� di

7ser U
r_i

terstüizung der _Gendar.merie durdh di•e Zoll
wache findet sich aber weder Im ZG. noch in der ZV A. 

.. ad 5. Die Ver.pflichtung der Gendarmerie, an der Be
,k-�mpfun9 des Schmuggels und der V,erhinderung von Ge
fa•! lsub�rtretunge� ·so�i-e d�r Hancl,habung der Paryk,ontrolle 
m1tzuw1rken, er-gibt sich nicht nur aus dem bereits unter 
ad 2. angeführten § 7 GG. aus 1894 sowie aus den §§ 27 
3:1 und 91 GDI., sondern vor allem aus den §§ 26 (Abs. 1' 
und 2) und 98 GDI'. 

Saut _  Absatz . 1 und 2 . des § 26 GDI. gehört zu den 
gewohnl1chen D1enstesvernchtungen der Gendarmerie die 
�usführung _und Volle:1dung , 9llraf.barer Har_idlungen womög
lich durch 1hr-e Dazwrschenkunft zu vereiteln, bereits be-

gangene Gesetzesübertretungen zu ermitteln und anzuzeigen 
und den Übeltätern jeder Art nachzuforschen. Nun wird 
aber niemand bestr.eiten wollen, dafJ es si·ch auch beim 
Schmuggel, bei sonstigen Gefällsüb'ertretungen, bei Über
tretungen des PafJgesetzes, des AufJerihandelsgesetzes sowie 
des Devisengesetzes um strafbare Handlungen, beziehungs
weise um Gesetzesübert-rehmgen handelt, gegen die di•e 
Gendarmerie einzuschrei-ten verpflichtet ist. Am Absatz 2 
!des § 26 GDI. aber ist aufgezäh'lt, wie die Gendarmerie
gegen Gesetze-sübertreter, aho auch gegen Schmuggler und
0bert-reter der Gefälls-, PafJ-, Devisen- und AufJenhandels-
vorschriften einzuschreiten hat.

Der § 98 GDI. sagt ganz eindeutig, dafJ der Gendar
merie bei ihr,er Dienstesausübung an der Staatsgren:zce ge
steigerte Aufmerksamkeit, i1nsbesondere bei Handhabung der
PafJvorschriften, zur Pflicht -gemacht wi,rd. Der Absatz 2 dieses
Pairagraphen aber besagt, dafJ, wenn bei Streifungen an de.
Grenze Schleichhändle•r oder andere Übertreter der Zoll
vorschriften festgenommen werden, diese an die nächste
Gefä'llsb'ehörde abzuste llen sind, sofern sie n,icht eines Ver7 
brechens oder sonst ,einer Gesetzesver.letzung beschu ldigt
werden, weTche eine andere al's zollamtliche Behandlung 
erheischt, in we.lchem Fa-lle sie ain das Gericht' oder die 
Sicherheitsbehörde abzu'lie-fer.n sind. 

Auch im ZG. und in der ZVA. rst die Verpflichtung der
Angestellten des öffentlichen Sicherheitsdienstes zum Ein
schreiten bei Zollzuwiderhandlungen festgestellt, und zwar
im § 23, Abs. 2, ,des ZG. und im § 17, Abs. 8, der ZVA:, 
die sich unqefähr mit den Bestimmungen des § 98 GDI.

a decken. - · · 
� Nach § 23, Abs. 3, des Bundesgesetzes vom 25. Juli

1946 über die Devisenbewi,rtscha.ftung (Devi·sengesetz) 1st
die Gendarmerie auch zur Mitwirkung bei der Handhabung 
dieses Gesetzes verpflichtet. Der vorgenannte Absatz be
sagt, dafJ die Organe der öffenfüchen Aufsicht - daher 
auoh Gendarmerieor,gane -, wenn sie im Grenzverkehr 
Personen bei Handlungen betreten, die den Verdacht eine.r 
Ver.letzung der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Vorschriften erwecken und zu-befürchten ist, da.fJ der Schul
dige sioh der Strafe entziehen könnte, berechtigt sind, einen 
angemessenen Betrag bis zum Höchstwert von 10.000. S 
gegen Empfangsbestätigung als Sicherstellung für die Geld
stra�e einzuheben. 

ad 6. Die Grenzgenda-rmeriedienstste -llen entlang der
österr,eic'hischen Gr-enze wurden über Weisung, beziehungs
wei'Se im Einvemeihmen mit der interalliierten Kommiss,ion 

auf Grund einer Rei'he von 6r%·ssen des ehemaligen Staats
amtes für J.nneres, beziehung·sweise des Bundesministeriums 
für Inneres in den Jahren 1945 und 1946 aktiviert. Di,e Ur
sache der Aktivierung der Grenzgendai-meriedienststellen 
war die g-rofJe Unsicherheit �m der Staatsgrenze und die 
Ermangelung jedweder Kontrolle der Aus- und Einreise von 

Personen und Fahrzeugen. 
Ihr wurden mit 6dafJ des Bundesministeriums für Inneres, 

Gen.-Dion. f. d. ö. S., Z. 56.011-GD. 5/46 vom 16. Februar 1946, 

• iunächst folgende Obliegenheiten zugewiese�, und zwar:
1. Bewachung der Bundesgrenze und Verhinderung des

Grenzüberbrittes an den nicht hiefür erlaubten Stellen. 
2. Vorfülhr,ung von Gesetzesübertret•em ·und verdäch

Hgen Personen zur weiteren 'Amtshandlung an die örtlich 
kompetenten Sicherheits- und Zdllorga.ne . im Sinne des

§ 95 der GDI. 
3. Assistenzdienstleistung über begründetes Verlangen 

der zuständigen Sicherheits- und Z,pllorgane in allen Fälle,n, 
welche mit dem Zoll- und Grenzschutz im Zusammenhang 
stehen, innerhalb des Grenzbezinkes. 

Der Grenzübertri-tt in Ausübung des Dienstes wurde· den 

Gen.darmei-ieor,ganen· ausdrückllich verboten. 
Den Bezirkshauptmannschaften wurde das Recht einge

räumt, die im Grenzdienst,e stehenden Gendeirmerieorgane 
ails As_sistenz anzufordern, jedoch darf hiedurch die Grenz
überwachung -�eine Vernach lässigung erleiden. 

Der vorzitierte ErlafJ wurde durch den ErlafJ des Bundes� 
ministeriums für Inneres, Gen.-Dion. f. d. ö. S., Z. 129.280-
GD. 5/46 vom 31. August 1946, abgeändert. Demnach ob
lie\'.lt den Grenzgendarmerieorganen nunmehr: 

�. Der a ·llgemeine Sicherheitsdienst en'tlang der Bundes
g,renze, unter besonderer Berücksichtigung des § 98 GDI., 
nach den 'bestehenden österreichischen Gendarmerie
vorschriften. 

2. Die Handhabung der Konkolle über den· kleinen 

Grenzverkehr. 

3. Die· Handhabung der Paf,'kontrolle an der Bundes
grenze in Orten, wo sich •eine Grenzpo'lizeistelle nicht be
findet. 

4. Verschärfte PafJ- und f;remdenkontrolle.
5. Unterstützung der Zollwaohe im _Sinne des . § 98 

der GDI. 
Durch die Dienstleistung der Grenzgenda,rmerieposten 

werden die Posf.enrayone der übrigen G�ndarmerieposten 

im Grenzgebiet nicht beeinflufJt. - Strafbare Handlungen, 
welche von den Organen der Grenz,gendarmeri·eposten 
festgestellt werden, sind von diesen anzuzeigen sowie Vor
führungen und Verhaftungen von Gesetzesübertretern vor- -
zunehmen. Hierüber ist aber immer .dem zuständigen Gen
darmerieposten Mitteilung zu maohen. 

In Angelegenheiten des innereri Di-enstes wurden 

sämtliche Grenzgendarmeriedienststellen, ,einschliefJlich der 
Dienstaufsioht und Dienstkonk-olle, nach wie vor dem Lan
desgenda-rmerie'kommando unterstellt. In Angelegenheiten 
des Sicherheitsdienstes unterstehen sämtliche Grenzgenda,r
meriedienststell�n im Wege des Landesgendarmerie'komman
dos der Sicherheitsdiirektion. 

Aus diesen beiden Erlässen, insbesondere aus dem Hin
weis auf -die Bestimmungen des § 98 GDI. ergibt sich ein
deutig, dafJ zu den Dienst•esobliegenheiten de•r Grenzgenda�
merie, aufJer der Bewachung der Bundesgrenze, in hervor
ragendem MafJe die Mitwirkung bei de.r Handhabung de.r 
PafJvorschriften sowie bei der Be!kämpfung des Schmuggeils 
gehört. 

Mit ErlafJ des Bundesministeriums für Inneres, Gen.-Dion. 
f. d. ö. S., Z. 157.651-GD. 5/47 vom 12. September 1947,
wurde der Grenzgendarmerie, neben der Handhabung des
polizeilich_en Grenzkontrolldienstes in Ansehung des kleine(] 
Grenzverlcehrs, der PafJkontrolldien� -an allen Grenzüber
gängen übertragen, an denen sioh keine ständige Grenz
polizeistelle befand. An jenen Stellen, an denen bis dahin 

trotz Vorhandensein eines Gren:zcgendarmeriepost,ens die
'Paf,'kontrolle von Organen der Zollwaohe durchgefühii
wurde, ha.tte diese Aufgabe nunmehr die Grenzgendarmerie
bestimmungsgemäfJ zu übernehmen. 

Die sicherheit-sdienst lichen Weisungen hinsichtl-ich der 
Handhabung der P.afJ'kontrol le, einschliefJlich des kleinen 
G-renzv,erkehrs, erhalten die Grenzgendarmeriedienstste llen 
von der. Sicherheitsdirektion im Wege de-r zuständigen 
Grenzbezir'ksgendarmeriekommanden. 

Die Institution der Gr.enzgendarmerie hat sich seit ihrer
Errichtung aufJerordentlich bewährt. Sie war ,aus dem Grunde 
zwingend notwendig, wei,I di•e Zollwache an der tschecho-• 
slowakischen und ungarischen Grenze nicht bewaffnet und 
daher auch nicht imstande war, sich gegenüber Schmugglern 

oder die Grenze illegal überschreitenden Personen erfolg
reich durchzusetzen. Dies gi,lt vor allem auch bezüglich detr 
Bekämpfung des Zigaretf.enschmuggels, gegen _den die Zoll
wache, da die Zigarettenschmuggiler meist bewaffnet sind,
bis in letzter Zeit, ohne die Unterstützung durch die Grenz-
•genda-rmerie, machtlos wa·r. • 

Die Diensterfolge, sowohl ,der Grenzgenda.rmerie als 
auch der Zollwache hängen vielfach vom guten Einverneh
men zwischen den Angehörigen dieser beiden Institutionen 

ab, welches im staatlichen Interesse in jeder Weise ge
fördert werden mufJ. Es mufJ im Interesse der Sache alles 
vermi,eden werden, was ,geeignet i·st, ik'leinlichen Neid und 
MifJgunst aufkommen zu 'lassen oq�r zu verstärken. 

III fflöbel 
SONDERANGEBOT FUR GENDARMERIEBEAMTE 

SCHLAFZIMMER VOLLBAU S 3450· -

SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU. 
NUSS, BIRKE, MAHAGONI S 4475·-

WOHNZIMMER, KOCHEN, EINZELMOBEL IN 

REICHER AUSWAHL ZU G0NSTIGEN PREISEN 

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK 
W I E N VIII, B LI N D E  N G ASSE N R. 7 - 12 

Auto-Provinzversand / Zahlungserleichterungen 

Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 
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{l:uinkweli Foto: Associated Press 

EIN FRANZOSISCHER ARCHÄOLOGE SUCHT NACH VERGESSENEN STÄDTEN 
Der jetzt 73 Jahre alle französische Ge.lehrte Henry Marschall sucht In Indo
china nach versunkenen und vergessenen Städten. Der Forscher befindet sich in 
der RulnenstGdt Anckor, die er wieder ganz aufbauen wil 1. Es sind wuchtige, 
verfallene Monumentalbauten, die von hoher Kultur Ihrer einstigen Bewohner 

zeugen. 

PICASSO-t.USSTELLUNG IN PARIS 

lmpresslonls·mus, Expressionismus, Surrealismus das sind jene Schlagworte, 
unter" denen die neuen Kunetrlchlungen auftreten. Picasso ist der bekannteste 
franzoslsche Maler, der diesen neuen Weg beschreitet. In der Loule Leirls-Galerle 
wurden seine Werke ausgoetellt ... Von linke nach rochts: ,,Kopf eines Fauns"; 

,,Stlllebon mit aufreizenden Pflanzen•; .Der Tanz". 

dlllünWL-J-pinµi 
J-0-wj.elunio.n 

Foto: A.ssoziated Press 

MOSKAU-WOLGA-KANAL 

Ein Motorboot durchquert eine der zahlreichen Schleusen- des 123 �llometer
f langen Kanals," der Mos�au mit der Wolga verbindet. Der Kanal läu�dlich 

der „Moskwa" und wurde 1937 ferliggeslellt. _Er ist ein Tell des 4 &� chlff· • 
Kanalsystems, dessen letzter Abschnitt der Im Jahre 1938 fertiggestellte Wolga· 

Don-Kanal ist 

FRAUEN HELFEN BEIM WIEDERAUFBAU 

Um den Wiederaufbau der durch den Krieg zers!örten H�user und Industrie
anlagen zu beschleunigen, werden auch Frauen als Bauarbeiter eingesetzt. Bild: 
Eine Frau als Bauarbeiterin beim Wiederaufbau eines durch Bomben zerstörten 

Wohnhauses in Moskau. 

r{}er_einig,te, Jtaa!,en 
Foto: Jssociated Press 

TORNADO UBER KANSAS 
Wie In Folge 8/48 bringen wir auch dieses Mal eine seltene Aufnahme von dem ge
fürchtetsten amerikanischen Wirbelsiurm, dem Tornado, Er raste über Kansas 

hinweg und verursachte riesigen Schaden. 

RITT IN NEW YORK 

Unter diesem Titel springt der berOhmte Artist Lee Hendrlcks alleb�ndllcli Im 
Madison Square Garden mit zwei Pferden Ober ein Auto, Tausende New-Yorker 
bewundern und bejubeln täglich diese fOr Mensch und Tier einmalige grandiose 

Leletung. 

/jfllJUUld Foto : Associated Pt·ess 

DAS ENGLISCHE DERBY 

Wie jedes Jahr, so fanden sich auch heuer viele Tausendt::,beim großen englischen 
Derby ein. Es war ein spannendes Rennen und gestaltete sich bis in oie Ein· 
laufgerade völlig offen. nNlmbus" aus dem Besitz von Glunisler entschied auf 
den letzten hundert Meiern das Rennen für sich und war vielbejubeller Sieger. 
- Spannender Moment In der Tattenham-Kurve, .der gefährlichsten Stelle des · 

großan Rennens. 

EIN UNANGENEHMER· MITBEWOHNER 

Im ·Garten eines Londoner Hauses wurde vor kurzem eine tausend KIiogramm 
schwere Fliegerbombe aufgefunden. Man hatte sie erst bemerkt, als sie zu sin• 
ken begann und das Erdreich nachsackte. Olflzlere der technischen Heorostruppe 
entschärften die Bombe, Solche Blindgänger wurden soit Kriegsende In allen 

Teilen Großbritanniens gefunden. 



Wi ch tige Neuersche inung! 

Kommentar zum 

Wohnungsanforderungsgesetz 
in der Fassung der 

Wohnungsanforderungsgesetznovelle 

19':l:9 
Mit Verweisungen auf zusammenhängende Vorschriften 
und anderweitige einschlägige Bestimmungen, einer 
Zusammenstellung aller Durchführungsverordnungen 

und einer 
_
Sammlung von Beispielen. 

Von 

OTTO SCHUPPICH • 
Magistrat d er Stadt w·ien 

so, XII, 364 Seiten, Preis: Steif J>rosch. S 38.
Der seit Jahren im Wohnun;swesen tätio-e Verfasser 
bringt _in dies�m Band eine �rschöpfende 

0

Erläuterung 
aller ernschläg1gen Vorschriften, wobei ihm die genaue 
Kenntnis der in der Praxis auftauchenden Rechtsfrao-en 
b�5onders zustatten kommt. Die einschlägigen ße
stunrnungen des NS-Gesetzes, Wohnhauswiederaufbau
gesetzes �nd_ W?hnun&seigentumsgesetzes sind gleich
falls 1:>erucks�cht1_gt. Eme Sa�mlung von Beispielen 
und em ausfuhrhches Sachregister vervollständigen das 
Buch, d_as für alle am Wohnungsmarkt interessierten 
Personen und Ämter ein unentbehrlicher Ratgeber und 

Arbeitsbehelf ist. 
Zu beziehen 

durch jede Buchhandlung oder beim Verlage 

MANZ, WIEN I, KOHLMARKT 16 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 

ABDRUCK MIT BEWILLIGUNG DER VERWALTUNG DER_IJSTERREICHISCHEN JURISTEN ZEITUNG - NACHDRUCK VERBOTEN 

Bewu�t nach rückwä1ts geführte Stö�e gegen ein Amtsorgan, 
um sich zu befr.eien, sind als gewaltsame Handanlegung 
nach § 81 StG. anzuseh•en. 

Der Angeklagte vermeint, die von ihm nach rückwärts 
geführten Stö�e mit dem Etlenbogen könnten nicht den 
Tatbestand des Verbrechens nach dem § 81 StG. erfül'len, 
weil er das Hinder-nis, das einer Befreiung entgegenstand·, 
nicht einmal ins Auge fassen· konnte. Es handle sich also 
nur um eine Reflexbew�gung und keine .bewufyte Kraft
äu�erung, um den erwünschten Erfolg, nämlich die Ermög
lichung der Flucht, zu •erreichen. 

Die Beschwerde ist nicht im Rechte. Denn ob der An-. 
gekl'agte zur Zeit, als er mit seinen Ellenbogen nach rück
wärts stie�, den Beamten gesehen oder ni.cht wahrgenom
men hat, ist für die rechtliche Beurteilung seines Verhaltens 

'völlig bedeutungslos; entscheidend ist nur, ,ob sein Vor-

�
ehen eine gewaltsame Handanlegung im Sinne des § 81 
tG. darstellt und er sich bewu�t war, durch die . von ihm 
eführtien Stö�e ein Amtsorgan zu treff.en, um _auf diese 

Weise seine Befreiung zu erziel1en. Alle diese Voraus
setzung,an treffen aber im gegebenen Fall zu. Denn da der 
An.geklagte unmittelbar vorher von dem Beamten am Rock
kragen erfaf,t und festgehatten· wUJrde, weil er sich ge
wei9ert halle, den Weg zum Zollgebäude einzuschlagen, 
konnten seine Stö�e mi-t den Ellenbogen, die jedenfalls 
eine in ,der Aufbietuing körpe,rlicher Kraft bestehende Wider
standshandlung darstellien, nur gegen den ihn festhaltenden 
ZoMbeamten gerichtet gewesen sein. Wie das Erstgericht 
feststelllt, erfolgten sie aber .zu dem Zwec'ke, damit der An./ 

geklagte von dem Beamten l,oskomme, wodurch in weiterer 
Folge auch seine Eskortierung ver:eitelt werden sollte. In 
diesem Verhalten des Angeklagten liegt aber ein aktive•r 
Widerstand, w,eshalb von -einer blo�en Reflexbewegung 
nicht gesprochen werden kann. 

Edgegen der Behauptung des Nichtigk-eitsbewerbe·rs hat 
das Erstgericht fer-ner festgestellt, da� auch das Anfassen 
des Beamten an s-einen Armen durch den Angeklagten in 
Verbindung mit der, gleichz,eitigen drohenden Haltung der 
übrigen Aufgegriffenen zum -erstrebten Erfolg, nämlich zur 
Ver,eitlung der Amtshandlung, geführt hat. Hierin ist bere:its 
eiA,e wirki'iche gewaltsame Handanlegung gelegen und es 
bedur .fte ,nicht au�erdem noch, .wje der Nichtigkeitswerber 
vermeint, einer weite,ren Betätigung des Angekl·agten in d'er 

/.rt, ·da� er den Griff ,des Beamten ·irgendwie zu lösen ver
.,uchte, wobei ganz davon abgesehen werden kann, da� 
eine Aufspaltung des Vorfalles in einz,elne Phasen zufolge 
der vom Anfang ,an vorgelegenen Absicht des Angeklagten, 
die Eskorti-erung zum Z,ollamt zu vereiteln, nicht angägjng, 
sondern das V.erhalten des Angeklagten als einheitliches 
Ganzes aufzufassen ist. 

Die . Beurteilung des Verhaltens des Angeklagten als 
Verbnechen nach demi § 81 StG. steht dahe.r mit dem Ge
setze im Einklang (OGH., 29. November 1948, 1 Os 466; 
LG. Wien, 2 a E Vr 9290/47). 

Einsteigdiebstahl liegt auch dann w,r, wenn der Täter in 
einen Innenraum· durch eine bereits bestehende ö·H" 
nung eindringt, di-e die normale Fortbewegung hind,ert
und nicht zum Eintritte bestimm! ist. 

Nach den Festst�llungen des Erstgerichtes hat A in der 
Nacht zum' 21. Aprril 1948 in X. au,s einem Stalle der B 
zwei Zuchtenten in einem S 500·- nicht übersteigenden 
Wert•e gestohlen. In den Stall der B ist der Angeklagte 
durch •ein Loch eingedrungen, das sich in de·r Umzäunung 
des Stalles infolge des Fehlens ,eines Holzlattens befand, 
so da� •er durch -dieses Loch in den Stall einkriechen 
!konnte. Nach Ansicht des Erstgerichtes war das Eink,riechen 
in ,alen Stall al•s ein Einsteig.en im Sinne des § 174 1 d StG. 
zu beurteilen. 

Diese Ansicht des E-rstgerichtes bezeichnet die Be-

schwerde als -rechtsi•nrig. Auch im Falle der Verübung eines 
Diebstahls ·durch Einbruch, Einsteigen usw. sei zur Annahme 
des Merkmals des § 174 1 d StG. die Überwindung eines 
beträchtlichen, die S�che gegen Wegnahm.e sichernden 
Hindernisses erforderl'ich. Diese Voraussetzung sei, da der 
Angeklagte in den Stall eingek-rochen sei, im vorliegenden 
Falle nicht gegeben. Da,s Erstgericht habe demnach di-e 
Tat des Angeklagten mit -Unrecht dem § 174 1 d StG. unter
stel'lt. 

Die Beschwerde ist nicht be_gründet. Wie der OGH. in 
wiederholten Entscheidungen, darunter dar kundgemachten 
Entscheidung vom 23. Mä•rz 1928 (SSt .. Vlll/45) ausgespro
chen hat, l'iegt schon nach der Fassung der Bestimmung des 
§ 174 1 d StG. in der V-e·rübung eines Diebstahls durch Ein
bruch, Ein,steigen und Erbrechen -eines Behältni·sses das 
Merkmal der Überwindung eines beträchtlichen Hindernisses, 
so da� es in diesen Fällen -eines besonderen Hinweises auif 
die Bet-rächtlichkeit cfes Zugiriffshindernisses nicht beda.rf . 

· Wenn der Täter in einen Innen.raum durch eine bereits be
stehende Offnung eindringt, die die norma.fe Fortbewegung 
'hindert, und die zum Eint-ritte nicht bestimmt ist, liegt darin
ein Einsteigen. Denn ein ·sof'ches Einkriechen erfordert eine
gewisse Anst-rengung UJnd eine Veräriderung der gewöhn-
1-ic:hen Körperhaltung. Es ist daher das Ein:k,riechen in einen
ln:nenraum dem Einsteigen gleichzuhalten. Das Erstgericht hat 
die Handlungen des Angeklagten daher auch mit Recht der
Bestimmung des:§ 174 1 d StG. unterstellt (OGH., 5. April
194�, 2 Os 793/48, JGH. Wi·en,, 3 Vr 527 /48).

Pflichten des Lenkers eines Fahrz,euges. 
NlachJ § 1 (1) der St-ra�-enpolizeiordnur-ig vom 27. März

1947, BGBI. Nr. 5�, gelten als Stra�en die dem Verkehr
:'on Ort zu 0� gE;widmeten Flächen, ,einschlie�lich der in 
ihrem Zuge befindlichen Anlagen und Kunstbauten. Es kann
?aher nicht ernstlich best,rilten w.e-rden, da� auch auf d�n 
In Frage korr,menden, zur Verl.adung dienendem Gelände
der Nordbahn, das ebenfalls dem V,e-r'kehr von -Menschen 
und Fahrzeugen gewidmet ist, di,e Vorschriften der Stra�en
poliz•eiordnung zu beachten sind. 

Die Sicherheit des Stra�enverkehrs hängt im grö�ten 
Ma�e von der Wahrnehmung und Bea0htung all-er sich auf 
der Fahrbahn abspi-elenden V-0rgäng,e ab:. § 7 (1) Stra�en
polizeior-dnung bestimmt, da� auf der Str.a�e j,edermann ve:r
pflicht�t ist, Rücksicht auf den Stra�enverkehr zu nehme:n 
und die zur Wahrung der Ordnung, Sicherhei� und Le-ich
tig'keit des Verkehrs ,erforderli'che Vorsicht und Aufmerksam
keit anzuwenden. 

Es be?a,rf !keiner Erörterun\;1, da� diese Pflicht ,gröblich 
�erletzt _ wird, wenn _dei; Lenk-er des Fahrzeuges sich nicht 
Ir::. zu:e1ch'."nde:. Weise davon überzeugt, ob die Fahrbahn 
f�r die R�ckwartsfahrt frei ist und hiedurch niemand •g:e
f�hrdet w1ird, so:1dern sich mit der blof}en Annahme, da�

.d1 -es der Fall s;�I, beg.nügt. Di,es triifft aber auf den Ange
k_lagten zu, we1! ,er led1gl1ch aus der ursprünglichen Geh
nchtu�g �er beiden. verunglückten Frauen geschlossen hat, 
da:� sie 1hr,en yveg in der ,gl,eichen Richtung fortsetzen 
wurden und :Seine Fahrbahn verlass,en häft.en ohne sich 
da:von zu �berzeu-gen, ob si,e etwa in cfiese '-eingebogen 
SE;!en und inf,?lge der Enge �es W.._eges durch seine Rüok
warhfahirt �efahr?et werden konnten. Darauf, da� die Frauen 
seine Abs1c�t hatten er'k,ennen sohlen, kann' er sich aber 
um . so weniger beruif,en, da Ier d'iese ,Absicht in keiner 
Welse kundgeta,n hat!E,'. Dadurch, daf3 der Angeklagte die 
gebotene, vom Gese_tz geforde-rte Vorsicht au�er acht ge
lassen und durd1 sein Verhalten den Unfall he·rbeigeführt 
h.a,t, sind al'le· Mer'km9le im Sinne des § 335 StG. gegeben 
so da� er mit Rücksicht auf den, schweren E,rfolg das V,er� 
gehen nach dieser Gesetzesstelle zu verantworten hat 
(OGH., 25. November 1948, 3 Os 505; LG. Wien, 7 E b 
V•r 3480/47). 
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braucht jeder· 

J\UTO-GLJ\S 

STELZL 

WIEN VII, 

SE l D E N G AS SE 29 
T E L. B S3 4 54, B 35 0 68 

S P LTTTER FREIE SICH b'Rli E L TSG f,;1 SE R 

FÜR SÄMTLICHE 1'YPEN LAGERND 

..&,enJatmetie ltn

Von Prov. Gendarm LUDWIG STROHMAYER 

Die Beamh� besprechen mit den Sprengmeistern die Sicherungsmaßna.hme
� 

über vier Jahre sind seit den Tagen vergangen, die das 
Kriegsende brachten. Die zurüc'kflutenden Truppeneinheiten 
suchten sich gruppenweise qder einzeln aufzulösen, um 
dem Gespenst der Vernichtung oder 'der Gefangenschaft zu 
entqehen.· Hierbei wurde Kriegmaterial aller Art, wie Waffen, 
Munition jeglichen Kalibers, Geräte und Fahrzeuge auf den 
Rückzugsstra�en und in deren Umgebung zurückgelassen. 

Warnungstafeln zeigen den Sprengplatz an. · Fotos:' Thum 

Noch nach Jahren seit Kriegsende wird man durch diese 
gefährlichen Oberreste, inmitten der in zähem Aufbau neuem 
friedlichen· Leben entgegenstrebenden Heimat, an den Ab
lauf dieses Völkerdramas grö�ten Ausma�es erinrn�rt, dessen 
Strandgut immer noch die Bevölkerung gefährdet und nicht 
geringe Opfer an Lebe� und Ges_undheit von _Menschen 
fordert Um nun diese, die S1cherhe1t des Staatsburgers ge
fährde�den Mahnmale aus dem Landschaftsbi!d zu ent- . 
fernen und unschädlich zu. mac�en, wurde beim Bundes
ministerium für Inneres der Entm1nungsd1enst aufgestellt, in 
dem sich mit der Handhabung v-on derlei Gegenständen. 
vertraute Männer fanden, welche die schwere Aufgabe über
nahmen, unter Einsatz ihres Lebens_ und ihrer Gesundheit 
die durch Kriegs- und Sprengmaterial verseuchten Kampf
und Rückzugsgebiete wieder für einen friedlichen Bestim
mungszweck freizumachen. 
· 

Bei dieser gefährlichen Tätigkeit der Sprengmeister und 
· ihren Gehilfen sind umfanweiche Vorkehrungen und Vor-

f.._ntmi,iung-sJ ienst 
Gendarmerieposlenkommando lsper, N.-Ö. 

sichtsma�regeln .erforderlic�, z�. deren · Durchführu�g die 
Gendarmeriebeamten des Jeweiligen Rayons oft mit Ver
stär'kurig durch die Nachbarposten zur Assistenzleistu_ng h

E:
r'

angezogen werden müssen, da deren Lokalkenntnis .beim 
Aufsuchen der herumliegenden Munition, bei der Wahl des 
Sprengplatzes, der Zufahrtswege und der günstigen Postie
rungen für das Absperrpersonal _bei den Spr�ngungen gr.o�e 
Vorteile und Zeitersparnisse bietet und nicht zuletzt d1�
durch ihren Beruf zu· Gewissenhaftigkeit erzogenen und mit
dem Umgang von Gefahren vertrauten Gendarmen die 
sichere Gewähr geben, da� dfe. notwendigen Anordnungen 
des Sprengmeisters genau beobachtet und vollzogen werden 
und somit die Möglichkeit einer Beschädigung dritter Per
sonen und deren Eigentum ausgeschlossen wi·rd. 

Die zu vernichtende Munition, die aus Stücken verschie
dener Art und Herkunft, wie Fliegerbomben, Artilleriemuni
tion kleiner und gro�er Kaliber, Gewehr-, Wurf- und Hanä
granaten, Minen, Panzerfäus.ten, Leuchtspur- und Gewehr
munition, zum grö�ten Teil mit scharfen Zündern besteht 

Artilleriegeschoße vor der Sprengung. 

- und die, wie schon erwähnt - vielfach zerstreut he.rum
liegt, mu� oft erst aus Gräben und· Steinschluchten, aus zu
aeschü1teten Schützengräben oder eingestürzten Bunkern 

1�etertief aus der �rde Qegraben und unter schw.ierigen Ver-
�ältnissen zum eigentlichen Sprengplatz gefuhrt werden. 

Bei den Bergungsarbeiten und bei dar nach Möglichkeit 
zur Sicherung des T ransport_es vor Verladung vorgenom
menen Entschärfung müssen die in der Nähe liegenden 

Knapp nach der D�tonalion sieht man die Sprengwolke hochgehen. 

WIENER 

STÄDTISCHE 
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GRÖSSTE HALTBARKEIT 

SCHMIEGSAM UND WARM 
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IOHANN KAPSAMER 

SCHWANENSTADT (Oberösterreich) 
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, _5mcKER "_!Z,AGO 
Landeslieferu�gsgenossenschaft des Stricker-, 
Wirker- und WeberhCI!}dwerks für Wien und 
Niederösterreich e. G. m. b. H. 

W I E N I, B AUE R N.MARKT 24 
(Ecke F!eisc.hmBrkt) 

TeleJilioifrzB 2 31 und U 28 2 42 

_ erzeugt als 

. QUALITÄTSWARE 
alle Arten von 

, .

Westen, Pullover, Kleider, Strümpfe, Socken, 
Stutzen, Handschuhe� Unterwäsche, Trainings
anzüge 

lür Damen, Herren und Kinder · 
Jerseys, Stoffe, Loden, Tücher, Shawls, Frottier
waren sowie 

HERVORRAGEND SCHÖNE HANDARBEITEN 

. KAUFHAUS 
.? 

M. AUNE-R

SCHWANENSTADT 

Plutz 44 / Fernruf 41 

Herren-, Damen- und Kindr.r

K leidung, Wiisdie, Stolle, Gar

dinen, Teppi che, Lin o leu m, 

Mode-, Strumpl- u. Strickwaren, 

llüte, Wolle, Lebens m il t e 1 

18 

QeJ.fJ-W-Me,r,,f_ah_j(.ik 

FRANZ GRUNDSCHOBER 

Wien IX, Berggasse 39 / Tel. A 19 0 97 
Fabriksmäßige Erzeugung sämtlirher Teigwaren 

Stra�en, Plätze und Wege abgesperrt werden, um bei einem 
eventuellen Krepieren eines Geschosses die Zivilbevölke-
rung vor Schaden zu bewahren. 

Der Sprengplatz selbst, der so gewählt werden mu�, 
da� die umliegenden Or!schaHen und Gehöfte durch die 
bei der Sprengung zu berücksichtigenden Gafahrenmomente, 
wie LuHdruck, Erschütterung und Splitterwirkung, keinen 
Schaden erleiden, ist der Bevölkerung bekannt und sein 
Betreten durch Warnungstafeln bei Lebensgefah"r verboten. 

Nach der erfolgten Sprengung überz�ugt sic_h der Sprengmeister, 

daß alle Munitionsstücke vernichtet wurden. 

1 

Vor der· Sprengung. gehen die Gendarmeriebeamten die 
Gefahrenzone, die sich über einen Umkreis von zi-rka 1 ·5 km 
erstreckt,·. ab,· um die hier arbeitenden oder sonst ver
weilenden Personen zu warnen, beziehungsweise aus dem 
Absperraum zu -verweisen. und nehmen· dann ihren Posten 
an den in der Zone. Jiegenden Stra�en, W-egen und .an-

600 m weil fliegen Sprengstücke dieser· Größe und beweisen die 
Notwendigkeit der getroffenen Sicherheilsvorhhrungen. 

grenzenden Obje�te ein. Wi7 wichtig �ie. so�g'.ältig� Ab
sperrung und S�uberung e1n�s ver�altnisma�1g gro�en 
Raumes ist, beweisen Sprengstucke bis zu 10 kg, die oft 
noch 500 bis 700 Meter vom Sprengplatz entfernt nach 
der Sprengung zu finden sind. und so manchen Besse�wisse,r. 
aus der Bevölkerung, ·eines Besseren belehrt haben. Diese 
tür 'das Sprengparsonal und nicht zu-letzt auch für die Gen
da-rmeriebeamten gefährlichen Säuberungsaktionen nehmen 
an mancheIT Orten oft Wochen in Anspruch, wie zum Bei
spiel am Beri�_ht�ort, i� Ysp_e<, N.-0., w,p ,unter Inanspruch
nahme von tagl1ch funf bis sechs Gendarmen in knapp 
vier Wochen zirRa 30.000 kg Kriegsmunition, die aus ver
schiedenen Gemei'ndegabieten auf den Sprengplatz ini ab
gelegenen Ostron<!JgE:?iE:t zusammengebracht werden mu�te, 
vernichtet und unschadlich gemacht wurde. Dadurch wurde 

unter Mühe und Gefahr wieder ein Teil unserer H�imat von 
den Tod t,md Unheil bergenden Überresten des Krieges ge- · 
säubert, deren Anblick dem Bauern und Arbeiter auf seinem 
Arbeitsplatz, dem Reisenden auf der Stra�e oder dem Wan
derer auf de'Tl Wege· ein Gefohl der Besorgnis und Un
sicherheit vor dr,ohendem Unglück erweckt. 

1. Der G e h i I f e ist nur dann s t r a f b a .r, wenn der
unmitteföare Täter mindestens bis zum strafbaren Versuch 
des betreffenden Delikts vorgeschr.itten ist (E. v. 14. Juni 
1901, z. 1641). 

A (Gehilfe) verschafft dem B ·(unmittelbarer Täter) Ein
bruchswerkzeuge. B (unmittelbarer Tät-ert schreitet zur Aus
führung der Tat. Beim Aufsperren des Haustors w.ird B (un
rr:iittelbarer Täter) durch den Eigentümer (Daz½'.i-schenkunft 
eines fremden Hindernisses) betreten. B (unmitte·lbarer Täter) 
läuft davon. · 

A (G e h i I f e) i s t s fr a f b a r. 
B ( u n ni i t t e I b a r e r T ä t e ,r) i s t s t r a f b a r. 

Diese Auslegung des Obersten Gerichtshofes ist aber 
nur dann gültig,· wenn man den strafbaren Versuch allein 
ats Mindesthandlung .im Verglei·ch zum vollendeten Ve,r

i(�reohen in Erwägung zieht, denn es gibt doch auch einen 
... unternommenen Versuch, wo der Täter in seiner Handlung 

gar nicht so weit geht, als beim sf.rafbarnn Versuch und doch 
bleibt der Gehilfe in die·sem Fall strafbar. 

2. Der G,e h i l f e  •ist auch dann s t r-a f b ai-, wenn der
unmittelbare Täter vom u,nf.ernommenen Versuoh freiwillig 
zurüddrat (E. v. 24. Mai 1886, Z. 2099). 

A (GehiHe) verschafft d.em B (unmittelbarer· Täter) Ein
bruchswerkzeuge. B (uQmillelba,rer Täter) schreitet zur Aus-· 
führungshandlung am Tatort. Dort angelangt, überlegt er -s,ich 
die Sache und lritl · freiwi'llig vom Versuch zurück. Daher 
bis zu diesem Zeitpunkt strafloser, untemommene.r Versuda. 

A (G,eh iHe) ·i s t ·s t•r a f b a•r. 
B (u n m_i t t e lba r,e,r T ät e,r) i s t  s t-r a f los . 

3. Der Ge h i l f e  ist auch s t,r a fba,r, wenn er Bei
stand ·lei·stete, ohne d'a� der unm'ittelba,re Täter bei der Aus
führung der Ta.t davon Gebrauch machte (E. v. 1. Oktober 
1880, z. 6814). 

• A (Gehilfe) verschafft dem B (unmittelbarer Täter) eine
Hac'ke ·zur Au,sführung des Mordes-an C (Obj,ekt). B (unmitte,l'
barer Täter) verwende-! aber an,st.att der Hacke eine Pislc,le. 

A (Ge h i I f e) 'i s t  s t  r a  fba,r. 
B (u n m i t t e l'b a·re•r T ä t e,r) i s t s t r a f b a r. 

(., 4. Der G eh i I f e i-st s ha f I O'S, we111n er zwar eine 
'unterstüt�ende Tätigkeit entfaHete, der unmilf.elbare Täter 
aber ,keine Ausführungshandlung vornahm. 

A (GehiHe) verschafft dem B (unmittelbarer· Täter) ein' 
Gift zur Au;sführung des Mordes an C (Objekt). B (unmittel
barer Täter) führt den Mord' nicht aus. 

A (G ehi l f e) i:s t  s t r a f los. 
B (u n m i t t e I b a r e r  T ät e r) ist straflos. 

5.• Der G e ,h i ·I ·f e ist s t •r a f I o ·s, wenn €!r Beistand 
lei·sten wollte, es aber nicht vermochte. 

A {Gehilif.e) bemüht sich· für B (unmittelbarer Täter) ein 
Gift für den Mord an C (Objekt) aufzutreiben. A (Gehilfe) 
bekommt das Gift nicht. · 

A (G ehi'lfe) ist s t ra'flos. 
B (u n m i t t e I_ b a r e 'r T ä t e r) i s t s t r a f I o s. 

R. N,. 

Eige,;tümer unq :Verleger: Illustrierte Rundschau cler Gendar'merie (Gend.
Major .Lutschinger und Dr. Gröger). - Herausgeber: Gend.-Bezlrksin
spektor Q_9chs.töger,tlen(j,.-Revierlnspektor Beier und Genfl.-Bezirksinspek
tor ·Herrmann._-. F�chwissenscliaflliche Leitung: Gendarmeriegeneral 
Dr. Kimme!. - Für den Inhalt verantwortlich: Gend.-Oherleutnant Käs. -
Hauptschriftleiter: Gend.-Bezirkslnspektor Stidl. - Schriftleiter: Gend.
Patrouillenleiter Mayer und Prov. Gend. Brauneis. - Chefredakteur: 
Dr. Lutschinger. Redakteure: Gend.-Bezirksinspektor Gusenhauer und 
Gend.-Patroulllenleiter Schwab. -Alle Wien III, Hauptstraße 68. -Druck: 
Gesellschafts-,Buchdruckerel Brüder Holllnek, Wien III, Steingasse 26.
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KÜRSCHNERMEISTER 
KAPPEN E RZEUGER 
UNIJ:OR MKAPPEN 
UNI FORMS ORTEN 

RIED IM INNKRElS (Oberösterreich) 
HALIP fPLATZ• 35 / GEGRÜN □ET 1892 

Wäs•che- und Wirkwaren[abrik 
Ried im Innkreis, 0-0. 

J
ofef taitl

Leder, Schuhzubehör u. Lederwaren, Oberteil- u. 
Lederwarenerzeuger, Häute, Felle, Rohprodukte 

Rieb im Jn:nltreis, _lio�matltt 29 (0.-H.) 

HOLZWEBROLLOS-
::Jt:lbst, ol1vorh,änge I /:Jrettchenjaluusien. 

A. BERTHOLD TELEFON 85. 

S e l b s t r o Z Z e r- und H o l z 10 a t· e n f a b 1· i k 

S CHWANENSTA D T  (Oberösterreich) 

I· 

!' . 

1 

PU [H ff tl M [ R RUM· uno uKomeR1K
riROSSBRENNEREI LI. FRUCHTSJ\PTERZEUGLING 

MOSTNY & BRUCK 
ATTNANG-PUCHHEIM 

k'EH NR UF 14 

20 
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Welcher Rasse .gehört dieser Hund an 7 
a) Afghan. b) Persisches Windspiel. c) Deutscher Schäfer. d) Weltch Terrier 

�t (���-__,.,.----, e> 

Wozu dienen diese sieben Flaggen auf einem Schill? 
a) Um Seenot auzukOnden. b) Die Windrichtung anzugeben. 
c) Eine Nachricht zu senden. d) Das Schiff zu schmücken. 

Welche Droge wird aus dieser Blume gewonnen 7 
a) Morphium. b) Kokain. c) Opium. d) Wermutgelst. 

A UFLÖSUN.GE N l�l 

• 

Wie nennt man diesen Uniformierten in Paris 7 
a) Poilus. b) Bistros, c) Gendarm, d}.,_:Centlmes. 

Wie heißt dieses berühmte amerikanische Bad 7 
a) Palm Springs. b) Catallna. c) Palm Beach. d) Sun Valley. 

Dieser junge Star spielt die Ophelia in dem englischen Film Hamlet. 
Wer ist sie 7 

a) Jean Slmmons. b) Jean Kent. c) Vlvlen Lelgh. d) Nacy Price, 

N Ä C HS T EN HEFT! 

J/tau 
q ...,attel'millel

wu.L aJILCUJ((!_, 

ALFONS SCHWARZMA YER 
l<ALIFMANN / ATTNANG-PUCHHEIM 
�'ERNRUF 12 

TEXTIL WAREN UND BEKLEIDUNG 

Schwanenstadt 
06e,·Ö Jlerr<!id, 

FRANZ BERNARDI Werkzeug-1\'lascbinen u. \Verkzeuge 
Innsbruck, Hlg. Geislslreße 

LE O POL D B URIAN · 
Sportschuh-Fabrik, Handwerksbetrieb 

Wien Vl'56, Marlahllferstr. 101 Fernruf B 27 4 67 

N IEDERÖSTERREI CHISCHE lUOLKEREI 
registrierte Genossenschaft mit besd1ränkter Haftung 

Wien XX, Hochstädtplatz 5 

Hundegebrauchsartikel J. SOSKOLA & S ÖHNE · Wien XVIII/110, MerUnstraße 46 

PAPIER-TSCHONER 
Papier-, Schreibwaren, Biirohedarf 

Ruf 2211 Innsbruck, Maria Theresienstraße 34 

FRA N Z WE ISS Wäsche- und Berufskleiderfabrik 
Wien VII, Schottenfoldgasse 72 - B SO 2 40 

Adw-u; JJJ-LLJ!,11. 
Kronls.ehners Na.ehfnl,rer 

Bau- und Möbeltischlerei 

Ried hn Innkreis, 0.-Ö. 

t BJ<;TTE I1'SÄTZE � 

{,,.,,,,,,.,,,,,,.,..,...l/,,✓,,//_...,,,,,/,,',,✓,,,,,..//,..,,,,,..,...,.,..✓,,,,.,,./,',,,,j in l)ester Au�fiihrun g un d Quo.Ji1ät 

Vie lfach prämiiert 

Soli de und reelle 

Bedienung 

erzeugt 

STEYR, Oberösterreich 
Ulllmolbuborslrallu 46 (a. d. Kreu�.) 

Wohrgrabon 19 Telefon 827 
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HOLZ BEARBEITUNGS FA BRIK 

WILFLIN GS ED ER 

RIED IM INNKREIS 

· Telefon Ji tnul 270
'Feleyrummarlresse: lvi1flingsede,· Hiecll Innkreis 

unterhiill ständig ein großes Lager in g epflegten 
Laubschnitthölzern 

Hrzeuyuu9 vuu 
Laubsäge- und Kerbschnitthölzern, Klosettsitzen, Abwasch ruhmen, Stanzklötzen und schwarz gebeizten Hölzern 

K A U F H A U S 

KARL DEDIC 
STEYR, STADTPLATZ 9 

empfiehlt 
_sich fiir 

Moderne Bekleidung, \Väsche, Strick- und Stru mpfwaren für Herren und Damen sowie Meterware jeder Art in best-möglichster Auswahl 
NIEDRIGSTE PREISE 

Sämtliche Sportausrüstung, Wäsche, Bekleidung u. Schuhe.., 
Sporthaus HADER 

l{LAGENFURT (Kärnten) 
Seit 1896 KIUM ER GASSE U 

�---------

GROSSTISCHLEREI 

RUDOLF REICHERT 
SCHWANENSTADT 

(Obcröotcrrcich) 

Fernruf 15 

Schlaf-, Wohn , Speisezimmer und Küchen 

Au s führu n g  sämtlicher Bautischlerarbeiten 

Verlangen Sie �ngebotc ! 

LU X US- UND GE UR AUCH S K E 11 A ,11 K 
FAYENCEFAURlK 

f. �UlHMMrn & rn.
UEGRÜNDE'l' 

1920 

€infiauf 
für 11Yeili
nadilen 

VOCKLABRUCK (Oberöstcn-eich) 

Karl Kohlm üller 
(TNH. KONS'l'ANTIN PFLEGER) 

Heun6frmen N.-0. Wienerstroße 1 
SPORTARTIKEL, KURZ- UND SPIELWAREN 

1 

sc

l
\\Ro,1

SCHROLL-SEIFEN 
SEIFENFABRIK 

F. SCHROLL

rl: 

22 

J'o l L E � t>-
'\) DIE ALTE 0 U A L I T A T J.tJL!enau rJl.-O, 

TELEPHON FELIXDORF 53 1 

r/Je.eleen_ 
'7Jep..(l.ielie 

<Do-1tltä,u.1--k 

.12..üw-Le,m,t J,/J w.ie.. rJ3ettw.w,ot LL. rf)o-l.J..ie.Y.miihel, 
kaufen Sie am günstigsten im Spezialgeschäft 

.- ·--------_J 

@. 0 /f-lne/f-
Eigene Tapeziererwerks tätte im Hause 

\V ELS 

PF A H. H. GAS S !!: 34 
Fachmännische Beratung 

--- - ------ -
Ver/(ie:;uny 

und 

P//a:;leru11f!e11 

aller Arl 

OFBNSB'J'ZER Vöcklabruck 

FRANZ ABLINGER 
(Oberösterreich) 

Tel. 292 

�ualitäU-War� 
,111 Stoffe,
Zubehör 
und Wiische 

../tlatia S inzintJet 
Ried im Innkreis, l lauptplatz 40 

Telefon 155 

Tel efon 114 

BAUGESCHXFT UND Si\:GEWERK 

MAURER- UND ZIMMERMEISTER 

Vöck.�abuulc 

Oberösterr. 

Hausindus trie 
BES. M. ß. ll. 

E R Z EU G U N G V o;N 
Handgewebten Teppichen 

Möbel- und Vorhangstoffen 
Handgeknüpften Teppichen 

llli:'l'RlEU: 

1 Attnang, .���u!�sterreieh 

Das altbekannte 

Mt,BELHAUS 
(Q(JJ_CL (}3pj_JlR üuuc

verh. Zelenka 

empfiehlt ihren sehr geschätzten Kunden die Besichtigung 
ihres Lagers an guten und" 

billi(Jen j/{iilm.n 

Wr.-Neustadt, Bahngasse 15 
um die Ecke in die Lederergasse 

<--Ue.1-1iill111.en Jie. ,uelLt 111idL r..11. /J.e1,_11.elw1. ! 

Hein. umri[�n wwe. Gesellsrli•ft m. l>. LI. 
Preß s foffwer k-M et all waren f a br i k 

. K A U F I N G bei Schwanenstadt

GEGR. 

ABZEICHEN, PLAKETTEN 
in schönster AnsfiihrHHg 

H•l noo

SEIT 1600. 

KAUFHAUS 

Jr_; /;uu-ane//Ula dt 
(Oberösterreich) 

'----------------- - � --
Alle Sorten Stoffe in 

bester Qualität 
sowie Damenkleider 

in solider 
Ausführung 

KAUFHAUS Große Auswahl in Stoffen 

Jli. rQarnhm<-Ufl-
Strickwaren, Trikotagen ' 

und Fertigwaren / Reich 
sortiertes Lager in Farben 
und Lacken / Spezerei -
waren / Aufmerksamste VOR.M. WfESllAUER 

Frankenmarkt, Oberösterreich / Ruf 45 
Bedienung 

JJILLES .FüR / J ll DEN 5 PORT • 

SP O R T H A U S 

ULLI LEDERER & eo. 

1 

WIEN 1, LOUKOWlfZ,PLATZ 1 
TELlcPIION R 2_ti 10t 

F a c h ·111. ii 11 n i s c h e 13 e r a. t u, n ,q d 11 r c h s t et u t l i c h _q e 1J 1· •ii, f t e S c h i l e h r e r 
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